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Aktuelles aus Berlin

die Ihnen bereits in der letzten Kammermitteilung dargestellten Änderungsvorschläge im Bereich
des Berufsrechtes sind nunmehr durch einen Gesetzentwurf der Bundesregierung konkretisiert. 
In diesem Gesetzentwurf sind zahlreiche Anregungen der Kammern eingeflossen und berücksich-
tigt worden, allerdings konnten wir uns in einigen Punkten auch nicht durchsetzen.
Zukünftig wird jede neu zugelassene Rechtsanwältin und jeder neu zugelassene Rechtsanwalt im
ersten Jahr nach seiner erstmaligen Zulassung nachweisen müssen, dass sie/er an einer mindestens
10 Zeitstunden umfassenden Lehrveranstaltung über das anwaltliche Berufsrecht teilgenommen
hat.
Diese Regelung gilt für alle, die nach dem 01.01.2018 zugelassen werden. Einer Teilnahme bedarf
es nicht, wenn nachgewiesen wird, dass innerhalb von 7 Jahren vor Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft eine Teilnahme an einer entsprechenden Lehrveranstaltung im Rahmen des Studiums oder
des Referendariats erfolgt ist. 

Die Kammern hatten überwiegend für eine Dreijahresfrist plädiert, weil im Regelfall das Berufs-
recht erst in der Referendarzeit unterrichtet wird. Dieser Anregung ist die Bundesregierung nicht

gefolgt. Die ursprüngliche Regelung sah aber gar keine zeitliche Befristung vor. Jetzt bringt zumindest die Aufnahme der Frist von sieben
Jahren eine gewisse zeitliche Befristung. Da zudem in den ersten Jahren des Studiums das Berufsrecht an der Universität keine Rolle spie-
len dürfte, wird sich in der Praxis wohl eher die von den Kammern vorgeschlagene Dreijahresfrist durchsetzen.
Nähere Details hinsichtlich der konkreten Ausbildungsinhalte werden durch die Satzungsversammlung festgelegt.

Bei der Zulassung der Syndikusrechtsanwälte soll der Befreiungstatbestand bereits rückwirkend mit Zeitpunkt des Eingangs des Zulas-
sungsantrages bei der Rechtsanwaltskammer begründet werden. Diese Änderung wird begrüßt, da dadurch eine versicherungsrechtliche Lü-
cke der Syndikusrechtsanwälte vermieden wird.

Nicht gefolgt ist die Bundesregierung der Anregung der Kammern, hinsichtlich der durchzuführenden Vorstandswahlen eine Öffnungs-
klausel vorzusehen. Der Gesetzentwurf sieht nach wie vor die verbindliche Einführung von Briefwahlen bzw. elektronischen Wahlen für
die regionalen Rechtsanwaltskammern vor. Allerdings ist das Inkrafttreten auf den 01.07.2018 verschoben worden. Deshalb werden wir ab
2018 aller Voraussicht nach die Briefwahl zum Kammervorstand einführen. Eine Wahl in der Kammerversammlung ist dann nicht mehr
möglich. Dies wird auch zu einer erheblichen Kostenbelastung führen.

Die Regelung hinsichtlich des Nachrückens bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist komplett neu gefasst und dabei den Anregungen
der Kammern Rechnung getragen worden. Auch diese Regelung tritt zum 01.07.2018 in Kraft.

Gefolgt ist die Bundesregierung auch der Kritik der Kammern an der Einführung einer mit einer Rüge verbunden Geldbuße von bis zu EUR
2.000,00 lediglich für Verstöße gegen die allgemeine Fortbildungspflicht gem. § 43 a Abs. 6 BRAO.
Der jetzige Gesetzentwurf trägt einer alten Forderung der Kammern Rechnung. Bei berufsrechtlichen Verstößen können die Kammern zu-
künftig eine Rüge mit einer Geldbuße bis zu EUR 2.000,00 verbinden, wenn der berufsrechtliche Verstoß als schwerwiegend, ein anwalts-
gerichtliches Verfahren aber noch nicht für erforderlich erachtet wird.
Diese Regelung kann nur begrüßt werden, gibt sie dem Vorstand der Kammer doch weitergehende Möglichkeiten als nach bisherigem
Recht. Möglicherweise wird dies auch zu einer Entlastung der Anwaltsgerichte führen.

Hinsichtlich der allgemeinen Fortbildungsverpflichtung habe ich von Ihnen zahlreiche Briefe mit dem einheitlichen Tenor bekommen, dass
die beabsichtigte Einführung einer allgemeinen Fortbildungsverpflichtung von 40 Stunden nicht akzeptabel ist.
Diese Auffassung wird von dem Vorstand geteilt. Wir werden uns in der Satzungsversammlung für eine Reduzierung der Stundenzahl ein-
setzen. Die Entscheidung trifft aber letztlich die Satzungsversammlung. Sie liegt nicht in der Entscheidungsbefugnis der Kammern. Inso-
fern kann den Kolleginnen und Kollegen, die Mitglied im Anwaltsverein sind, nur angeraten werden, auch ihren Anwaltsverein dazu auf-
zufordern, für eine Regelung mit Augenmaß hinsichtlich der Dauer der Fortbildungsverpflichtung einzutreten.

Erfreulich ist die Ergänzung in § 31 a Abs. 1 Satz 1 BRAO hinsichtlich des Anwaltspostfaches. Hier wird durch die Einfügung des Wortes
„empfangsbereit“ der Entscheidung des AGH Berlin Rechnung getragen und die umstrittene Frage nach einer gesetzlichen Grundlage zur
empfangsbereiten Einrichtung der Postfächer im Sinne der Kammern entschieden. 

Sobald der Gesetzentwurf verabschiedet worden ist, werden wir Sie selbstverständlich weiter informieren.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr
Michael Schlüter 
Präsident
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Berufsrecht

gesetzentwurf der Bundesregierung zur umsetzung der Berufs-
anerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften
im Bereich der rechtsberatenden Berufe

Berlin 05.08.2016

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kol-
legen,

in der Anlage erhalten Sie zur Ihrer Kenntnisnahme
den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umset-
zung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsbera-
tenden Berufe. Auf diesen Gesetzentwurf haben sich
die Koalitionsparteien vorgestern verständigt.
Im Vergleich mit dem Referentenentwurf des Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (vgl.
BRAK-Nr. 216/2016) haben sich durch den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung insbesondere folgende
Änderungen ergeben:

- Kenntnisse im Berufsrecht
Nunmehr soll in § 43e BRAO-E geregelt werden,
dass ein Rechtsanwalt auch über Kenntnisse im Be-
rufsrecht verfügen muss.
Der Regierungsentwurf hält daran fest, dass der
Rechtsanwalt innerhalb des ersten Jahres nach sei-
ner erstmaligen Zulassung an einer mindestens zehn
Zeitstunden umfassenden Lehrveranstaltung über
das anwaltliche Berufsrecht teilgenommen haben
muss. Diese Pflicht soll jedoch dann nicht bestehen,
wenn der Rechtsanwalt vor dem 01.01.2018 zuge-
lassen wurde oder wenn er nachweist, dass er inner-
halb von sieben Jahren vor seiner Zulassung zur
Rechtsanwaltschaft an einer entsprechenden Lehr-
veranstaltung teilgenommen hat. Damit möchte die
Bundesregierung sicherstellten, dass anerkennens-
werte Kenntnisse im Berufsrecht bereits während
des Studiums oder des Referendariats erworben
werden können. Die sieben Jahre orientieren sich an
der üblichen Dauer von Studium und Referendariat.
Die Bundesrechtsanwaltskammer hatte sich in ihrer
Stellungnahme (BRAK-Nr. 314/2016) dafür ausge-
sprochen, dass Kenntnisse im anwaltlichen Berufs-
recht zeitnah vor einer Zulassung erworben werden

müssen. Insoweit ist eine Frist von drei Jahren als
angemessen angesehen worden.
Der Anregung der BRAK, die Satzungsversamm-
lung zu ermächtigen, weitere Details – beispiels-
weise bezüglich konkreter Ausbildungsinhalte –
auszugestalten, ist hingegen Rechnung getragen
worden (vgl. § 59b Abs. 2 lit. h BRAO-E).

- Syndikusrechtsanwalt
Wie bereits mit Schreiben vom 08.06.2016 vom
BMJV vorgeschlagen, soll § 46a Abs. 4 in Nr. 2
BRAO-E nunmehr vorsehen, dass die Kammermit-
gliedschaft eines Syndikusrechtsanwalts bereits
rückwirkend im Zeitpunkt des Eingangs des Zulas-
sungsantrags bei der Rechtsanwaltskammer begrün-
det wird.

- Handakten
Der Anregung der BRAK, das Merkmal „zutreffen-
des Bild“ im Zusammenhang mit der anwaltlichen
Handakte zu streichen, ist nicht entsprochen wor-
den.

- Berufshaftpflichtversicherung
Wie bereits vom BMJV mit Schreiben vom
31.05.2016 angeregt, soll die im geltenden § 51 Abs.
8 BRAO vorgesehene Ermächtigung für das BMJV,
die in § 51 Abs. 4 BRAO festgelegte Mindestversi-
cherungssumme für die Berufshaftpflichtversiche-
rung der Rechtsanwälte durch Rechtsverordnung zu
ändern, aufgehoben werden.

- Briefwahl/elektronische Wahl
Auch der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht
hinsichtlich der Einführung von Briefwahlen bzw.
elektronischen Wahlen keine Öffnungsklausel für
die regionalen Rechtsanwaltskammern vor. Der Ge-
setzentwurf der Bundesregierung sieht jedoch vor,
dass die Neufassung des § 64 BRAO-E erst zum
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01.07.2018 in Kraft treten soll.

- Nachrücker
Auf Anregung der BRAK ist die Neufassung des §
69 Abs. 3 BRAO-E nunmehr grundsätzlich neu ge-
fasst worden.
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus,
so ist es nicht mehr ausnahmslos für den Rest seiner
Amtszeit durch ein neues Mitglied zu ersetzen. Hier-
von soll die Rechtsanwaltskammer absehen können,
wenn die Zahl der Mitglieder des Vorstandes nicht
unter sieben sinkt. Im Zusammenhang mit der Erset-
zung sollen die Kammern zukünftig die Wahl haben.
Entweder rückt eine bei der letzten Wahl nicht ge-
wählte Person nach oder es erfolgt eine Nachwahl.
Auch diese Regelung soll erst zum 01.07.2018 in
Kraft treten.

- Rügerecht des Vorstandes
Der Referentenentwurf des BMJV sah vor, dass den
Vorständen der Rechtsanwaltskammern die Befug-
nis eingeräumt werden soll, Verstöße gegen die all-
gemeine Fortbildungspflicht gem. § 43a Abs. 6
BRAO und die besondere Fortbildungspflicht nach
§ 15 FAO durch eine Rüge, verbunden mit einer
Geldbuße von bis zu 2.000 Euro, zu ahnden. Dieser
Vorschlag ist von der BRAK kritisiert worden.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht nun-
mehr vor, dass Rügen grundsätzlich – d.h. nicht al-
lein bei Verstößen gegen die Fortbildungspflicht –
mit einer Geldbuße bis zu 2.000 Euro verbunden
werden können.

- Einziehung rückständiger Beiträge
Der Referentenentwurf sah in § 84 Abs. 2 BRAO-E
vor, dass die Zwangsvollstreckung erst beginnen
darf, nachdem die vollstreckbare Zahlungsaufforde-
rung unanfechtbar geworden ist. Die Bundesregie-
rung hat der Kritik der BRAK an dieser Regelung
Rechnung getragen. Der zurzeit geltende § 84 Abs.
2 BRAO soll mithin unverändert bleiben.

- Satzungsversammlung
Die Bundesregierung hat den Vorschlag der BRAK
aufgegriffen und möchte in § 191a Abs. 4 BRAO-E
nunmehr vorsehen, dass alle Mitglieder des Präsidi-
ums der BRAK der Satzungsversammlung angehö-
ren.

- Erweiterung der Zeugnisverweigerungsrechte (§ 53a
StPO)
Im Zusammenhang mit dem Zeugnisverweigerungs-
recht mitwirkender Personen wird nunmehr ledig-
lich auf drei Aspekte abgestellt: 1. Vertragsverhält-
nis, 2. berufsvorbereitende Tätigkeit und 3. eine son-
stige Hilfstätigkeit.

- Einrichten weiterer Postfächer für jede weitere
Kanzlei
In § 31a Abs. 7 des Regierungsentwurfs ist geregelt,
dass die BRAK für jede im Gesamtverzeichnis ein-
getragene weitere Kanzlei eines Mitglieds einer
Rechtsanwaltskammer ein weiteres besonderes
elektronisches Anwaltspostfach einzurichten hat. In
diesem Punkt wurden die Hinweise der BRAK auf-
gegriffen, die in ihrer Stellungnahme zum Referen-
tenentwurf bemängelt hatte, dass die im Referenten-
entwurf noch vorgesehene Einrichtung weiterer
Postfächer auf Antrag bei der Bundesrechtsanwalts-
kammer einen Systembruch darstelle.

- Einrichten „empfangsbereiter“ beAs
Erfreulich ist die Ergänzung in § 31a Abs. 1 Satz 1.
Dort soll nach dem Wort „Anwaltspostfach“ das
Wort „empfangsbereit“ eingefügt werden. Aus der
Begründung dieser Vorschrift ergibt sich, dass mit
der Ergänzung auch in der BRAO klargestellt wer-
den soll, dass die BRAK die besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfächer empfangsbereit einzurich-
ten hat. Damit wird die Forderung des AGH Berlin
nach einer gesetzlichen Grundlage zur empfangsbe-
reiten Einrichtung der Postfächer aufgegriffen. Pa-
rallel zu der gesetzlichen Regelung sei beabsichtigt,
auf der Basis der Ermächti¬gung des BMJV nach §
31c Nr. 3a BRAO, durch Rechtsverordnung die nä-
heren Einzelheiten der Einrichtung eines besonderen
elektronischen Anwaltspostfachs zu regeln. Um im
Ergebnis auch im Wortlaut des § 31a Abs. 1 Satz 1
BRAO und der RAVPV einen Gleichklang herzu-
stellen, solle entsprechend der Ergänzung in § 21
Abs. 1 Satz 2 RAVPV-E auch in § 31a Abs. 1 Satz 1
BRAO-E das Wort „empfangsbereit“ eingefügt wer-
den (Seiten 125/126 des Entwurfs).

- Berufsrechtliche Pflicht zur Bereithaltung der Infra-
struktur und Kenntnisnahme von Zustellungen und
Zugang von Mitteilungen in das beA
Der Regierungsentwurf sieht vor, dass der Inhaber
des beA verpflichtet sei, die für dessen Nut¬zung er-
forderlichen technischen Einrichtungen vorzuhalten
sowie Zustellungen und den Zugang von Mitteilun-
gen über das beA zur Kenntnis zu nehmen (§ 31a
Abs. 6 BRAO-E). Die BRAK hatte in ihrer Stel-
lungnahme zum Referentenentwurf bemängelt, dass
eine berufsrechtliche Regelung nicht verhindern
könne, dass Nachrichten an ein beA durch Zugang
eine verfahrensrechtliche oder materiellrechtliche
Wirkung entfalteten. An dieser berufsrechtlichen
Regelung wird im Regierungsentwurf festgehalten.
Die von der BRAK in der Stellungnahme zum Refe-
rentenentwurf aufgezeigten Probleme, dass eine be-
rufsrechtliche Regelung nicht zur gewünschten
Klarstellung der Rechtslage führe, sondern im
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Gegenteil zur weiteren Rechtsunsicherheit beitrage,
werden nicht aufgelöst. Zu begrüßen ist aber die
Klarstellung, dass die einzelnen Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte nicht nur Zustellungen oder Zu-
gänge von Mitteilungen ermöglichen müssen, son-
dern dass sie Zustellungen und den Zugang von Mit-
teilungen über das beA zur Kenntnis zu nehmen ver-
pflichtet sind.

- Verwaltungskosten weiterer Postfächer
Der im Referentenentwurf in § 31a Abs. 6 BRAO
enthaltene Vorschlag, dass die BRAK die Verwal-
tungskosten für weitere Postfächer direkt gegenüber
den Nutzern abrechnen kann, wurde im Regierungs-
entwurf fallen gelassen.

- beA für dienstleistende europäische Rechtsanwälte
In § 27a EuRAG-E ist die Möglichkeit für einen
dienstleistenden europäischen Rechtsanwalt vorge-
sehen, bei der zuständigen Rechtsanwaltskammer
die Einrichtung eines beA zu beantragen. Diese
Möglichkeit, die im Referentenentwurf noch nicht
enthalten, in einem eigenen Schreiben des BMJV
aber angekündigt war, wurde jetzt entgegen den von
der BRAK geäußerten Bedenken in den Regierungs-
entwurf aufgenommen. Insbesondere wurde auch

nicht auf den Hinweis der BRAK eingegangen, dass
aus technischen Gründen eine Umsetzung bis zum
01.01.2018 problematisch ist. Die Vorschrift des §
27a EuRAG soll am 01.01.2018 in Kraft treten.

- Angabe des Postfachs in vorbereitenden Schriftsät-
zen
Auch die Ankündigung des BMJV, in § 130 ZPO
eine neue Nr. 1a aufzunehmen, nach der der Rechts-
anwalt in vorbereitenden Schriftsätzen die für die
Übermittlung elektronischer Dokumente erforder-
lichen Angaben aufnehmen solle, sofern eine solche
möglich sei, wurde in Art. 10 des Regierungsent-
wurfs aufgegriffen. Die BRAK hatte diesen Rege-
lungsvorschlag abgelehnt, weil nicht einzusehen sei,
weshalb die Schwierigkeiten und Risiken bei der Er-
mittlung des richtigen beA eines Rechtsanwalts auf
die Rechtanwälte abgewälzt werden sollen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Rechtsanwalt Christian Dahns 
Geschäftsführer

Anmerkung der Redaktion:
Den Gesetzentwurf finden Sie auf unserer Homepage:
www.RAK-Braunschweig.de/aktuelles

2. Sitzung der 6. Satzungsversammlung am 09.05.2016 in Berlin

In der 2. Sitzung der 6. Satzungsversammlung wurde
zunächst der Versammlungsrat gewählt, welcher das
Plenum und den Vorsitzenden bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben unterstützt. Sodann wurde aus den Aus-
schüssen berichtet. Der Ausschuss 1 (Fachanwalt-
schaften) wird sich weiterhin mit der Abgrenzung des
Spezialisten vom Fachanwalt beschäftigen. Darüber
hinaus werde auch die Einführung eines „Fachanwalts
für Opferrechte“ in einer aus dem Ausschuss gebilde-
ten Arbeitsgruppe weiter beraten. Im Übrigen seien
Anpassungen  des § 14o FAO (Nachzuweisende
Kenntnisse im Vergaberecht) aufgrund gesetzlicher
Änderungen erforderlich. Aus dem Ausschuss 5 (Aus-
und Fortbildung) wurde berichtet, dass seit dem
25.04.2016 nunmehr ein Referentenentwurf des
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung
der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung

weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden
Berufe vorliege. Für den Bereich der allgemeinen
Fortbildungspflicht aller Rechtsanwälte enthalte der
Entwurf die in einer Resolution geforderte Kompetenz
der Satzungsversammlung zur Regelung der allgemei-
nen Fortbildungspflicht. Aufgabe der 6. Satzungsver-
sammlung 
wird es sein, diesen Kompetenzrahmen durch die Vor-
bereitung und Verabschiedung von Bestimmungen zu
einer allgemeinen Fortbildungspflicht für 
Rechtsanwälte zu füllen. Das Thema wurde im Ple-
num ausführlich und kontrovers diskutiert. Beschlüsse
wurden nicht gefasst.

Die nächste Sitzung findet im November 2016 statt.

André Kappel
Rechtsanwalt
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Aus der Arbeit des Vorstandes

72. tagung der gebührenreferenten der rechtsanwaltskammern
Berlin 12.08.2016

Am 16. April 2016 fand in Nürnberg die 72. Tagung
der Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern
statt. Generalthema war wiederum der Bericht aus
dem Ausschuss Rechtsanwaltsvergütung. Der Aus-
schuss Rechtsanwaltsvergütung beschäftigte sich im
Vorfeld insbesondere mit Fragen struktureller Verbes-
serungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. 

1. Terminsgebühr nach Nr. 1010 VV RVG
Die Bundesrechtsanwaltskammer führt derzeit eine
Umfrage zu den Auswirkungen der Terminsgebühr
nach Nr. 1010 VV RVG durch. Die Gebührenreferen-
ten folgten dem Vorschlag des Ausschusses Rechtsan-
waltsvergütung der BRAK, die Umfrage insofern zu
ergänzen, als dass nach der Anzahl von Ortsterminen
sowie der durchschnittlichen Dauer der gerichtlichen
Termine ohne Vorbereitungszeit gefragt werden sollte.
Die Ergebnisse der Umfrage sollen genutzt werden,
um mit dem Gesetzgeber notwendige Änderungen die-
ser Vorschrift diskutieren zu können. 

2. Vergütung für Streitverkündung
Die Gebührenreferenten diskutierten erneut die Frage,
ob für Fälle der Streitverkündung eine eigene Gebühr
anfalle. Unter Hinweis auf die Entscheidungen des
OLG Stuttgart vom 15.12.2014, Az. 10 U 158/13 und
des OLG Hamm vom 29.10.2014, Az. 25 W 302/14
stellten sie als gemeinsame Auffassung fest, dass ent-
gegen der bisherigen, durch die Rechtsprechung nicht
begründeten Meinung die Streitverkündung eine eige-
ne gebührenauslösende Angelegenheit darstellt.

3. Pauschgebühr in sozialrechtlichen Verfahren
Die Gebührenreferenten fassten einstimmig den Be-
schluss, dem Gesetzgeber vorzuschlagen, eine Pausch-
gebühr in sozialrechtlichen Verfahren mit folgendem
Wortlaut in das Gesetz zu übernehmen: 
(1) 1 In sozialrechtlichen Angelegenheiten, in denen

gemäß § 3 Abs.1 S.1 Betragsrahmengebühren
entstehen, stellt das Landessozialgericht, zu des-
sen Bezirk das Sozialgericht des ersten Rechts-
zuges gehört, auf Antrag des Rechtsanwalts eine

Pauschgebühr für das Verfahren fest, wenn die
in Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses bestimm-
ten Gebühren wegen des besonderen Umfangs
oder der besonderen Schwierigkeit nicht ange-
messen sind. 2 Die Pauschgebühr darf das Dop-
pelte der Summe der Höchstbeträge der in der
Angelegenheit anfallenden Gebühren ein-
schließlich der in Teil 1 des Vergütungsverzeich-
nisses geregelten Gebühren nicht übersteigen. 3
Für den Rechtszug, in dem das Bundessozialge-
richt für das Verfahren zuständig ist, ist es auch
für die Entscheidung über den Antrag zuständig.

(2) Der Auftraggeber, die Staatskasse und andere
Beteiligte, wenn Ihnen die Kosten des Verfah-
rens ganz oder zum Teil auferlegt worden sind,
sind zu hören.

(3) 1 Der Senat des Landessozialgerichts ist mit ei-
nem Richter besetzt. 2 Der Richter überträgt die
Sache dem Senat in der Besetzung mit drei Rich-
tern, wenn es zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung geboten ist.

(4) Die Feststellung ist für das Kostenfestsetzungs-
verfahren, das Vergütungsfestsetzungsverfahren
(§ 11) und für einen Rechtsstreit des Rechtsan-
walts auf Zahlung der Vergütung bindend.

(5) 1 Die Absätze 1 bis 4 gelten für ein gesetzlich
vorgeschriebenes Vorverfahren entsprechend. 2
Über den Antrag entscheidet die Behörde oder
der Leistungsträger, vor dem das Vorverfahren
geführt wird. 3 Gegen die Entscheidung kann
gerichtliche Entscheidung beantragt werden.

4. Vergütungsvereinbarungen
Weiterhin beschäftigten sich die Gebührenreferenten
mit Vergütungsvereinbarungen. Es wurde festgestellt,
dass verstärkt Gerichte Gutachten der Rechtsanwalts-
kammern zur Überprüfung der Erforderlichkeit und
Angemessenheit abgerechneter Anwaltsstunden anfor-
derten. Problematisch dabei ist, dass es grundsätzliche
Sache der Rechtsprechung ist, die Frage der Angemes-
senheit der Vergütung zu beurteilen. Die Beurteilung
der Erforderlichkeit und Angemessenheit abgerechne-
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ter Stunden fällt grundsätzlich nicht in den Zuständig-
keitsbereich der Gebührenabteilungen der regionalen
Rechtsanwaltskammern. Es wurde daher folgende ge-
meinsame Auffassung festgestellt: 
„Für den Fall, dass bei Stundensatzvereinbarungen
ein Gutachten der Kammer nach § 73 Abs. 2 Nr. 8
BRAO oder § 3a Abs. 2 Satz 2 RVG angefordert
wird, beschränkt sich die Prüfung der Angemessen-
heit auf die Höhe des Stundensatzes. Die Frage der
Angemessenheit und Plausibilität der Stundena-
brechnung ist hingegen vom Gericht zu beurteilen.“

5. Fiktive Terminsgebühr im sozialgerichtlichen
Verfahren
Aus dem Kreis der Teilnehmer wurde berichtet, dass
einige Landessozialgerichte die fiktive Terminsgebühr
nicht festsetzten, wenn der Rechtsanwalt lediglich ei-
nen Vergleichsvorschlag annehme. Die Gebührenrefe-
renten hielten diese Entscheidungen für rechtlich nicht
vertretbar. Sie begründeten dies damit, dass der Wort-
laut der Nr. 3104 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG bestimme, dass
dann eine Terminsgebühr anfalle, wenn in einem Ver-
fahren, für das eine mündliche Verhandlung vorge-
schrieben sei, ein schriftlicher Vergleich abgeschlos-
sen werde. Damit sei klar, dass ein Vergleich zum An-
fall einer fiktiven Terminsgebühr führe. Eine Ein-

schränkung, dass dies nicht gelte, wenn ein gem. § 278
Abs. 6 ZPO durch das Gericht festgestellter Vergleich
abgeschlossen werde, enthält die Vorschrift nicht. Die
Gebührenreferenten stellten daher die folgende ge-
meinsame Auffassung fest:
„Die Gebührenreferenten sprechen sich gegen die
Rechtsprechung der Landessozialgerichte aus, dass
keine fiktive Terminsgebühr bei Annahme eines Ver-
gleichsvorschlags anfällt.“

6. 73. Tagung der Gebührenreferenten
Die 73. Tagung der Gebührenreferenten wird am
24.09.2016 in Bonn stattfinden und von der Rechtsan-
waltskammer Köln ausgerichtet werden. Schwerpunkt
wird neben der Diskussion aktueller Fragen aus der
Gutachtenpraxis der Rechtsanwaltskammern und der
Rechtsprechung wiederum die Diskussion über An-
passungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes sein. 

Anmerkung der Redaktion:
Für die Rechtsanwaltskammer Braunschweig haben
an der Tagung Herr Rechtsanwalt und Notar Jens
Vollmer als Vorsitzender der Gebührenabteilung und
die Geschäftsführerin Frau Rechtsanwältin Petra
Boeke teilgenommen.



KammermitteilungKammermitteilung

10 Rechtsanwaltskammer September 2016

Rechtsprechung

egmr-urteil -
aufzeichnung von anwalt-mandantenkommunikation bei tKÜ

Am 16. Juni 2016 hat der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) entschieden, dass es nicht
gegen Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskon-
vention verstößt, wenn im Rahmen einer rechtmäßi-
gen Telefonüberwachung eines Verdächtigen Telefon-
gespräche dieses Verdächtigen mit seinem Anwalt ab-
gehört und aufgezeichnet werden, wenn der Inhalt der
Kommunikation Anlass zur Annahme gibt, dass der
Anwalt selbst eine Straftat begangen hat und der In-
halt des Gesprächs nicht im Verfahren gegen den ur-

sprünglichen Verdächtigen verwendet wird. Der
EGMR betont in seinem Urteil, dass die Anwalt-
Mandantenkommunikation zwar ein wichtiges Grund-
recht darstellt, das besonderer Achtung bedarf. Es die-
ne aber lediglich dem Schutz des Mandanten und des-
sen Verfahrensrechten, nicht aber dem Schutz von An-
wälten, die selber Straftaten begehen.

Urteil des EGMR (FR) vom 16. Juni 2016 49176/11

eugH-urteil -
reichweite des ne bis in idem - grundsatzes

Am 29. Juni 2016 hat der EuGH in der Rechtssache C-
470/14 geurteilt, dass ein Tatverdächtiger in einem
Schengen-Staat erneut strafrechtlich verfolgt werden
kann, wenn die frühere Strafverfolgung in einem an-
deren Schengen-Staat ohne eingehende Ermittlungen
eingestellt worden ist.

Im zugrundeliegenden Verfahren wurde ein polnischer
Staatsbürger in Deutschland wegen räuberischer Er-
pressung verfolgt, obwohl die polnische Staatsanwalt-
schaft wegen derselben Tat die Ermittlungen bereits
rechtskräftig eingestellt hatte. Die Einstellung der Er-
mittlungen hatte die polnische Staatsanwaltschaft da-
mit begründet, dass die Aussage verweigert wurde und
der Geschädigte sowie weitere Zeugen nach Hörensa-
gen in Deutschland wohnen würden und deshalb nicht

vernommen werden können. Das vorlegende OLG
Hamburg fragt daher, ob auch in einem Fall, in dem
ein anderer Schengen-Staat offensichtlich keine einge-
henden Ermittlungen durchgeführt hat,  der Ne bis in
idem - Grundsatz gilt. Der Gerichtshof stellte fest,
dass das Ziel des Ne bis in idem - Grundsatzes die Ga-
rantie für die Betroffenen ist, dass diese im Schengen-
Raum nicht erneut strafrechtlich verfolgt werden für
Taten, die in einem Schengen-Staat bereits abgeurteilt
wurden. Der Ne bis in idem - Grundsatz sei jedoch
nicht dafür da, einen Verdächtigen dagegen zu schüt-
zen, dass er wegen derselben Tat in mehreren Schen-
gen-Staaten aufeinanderfolgenden Ermittlungen aus-
gesetzt wird.

EuGH-Urteil vom 29.06.2016/ C-470-14
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BgH: Partnerschaftsgesellschaft zwischen
rechtsanwalt und arzt/apotheker ist im register einzutragen

Der BGH hat nun den Beschluss des BVerfG um-
gesetzt und das Registergericht angewiesen, die be-
reits im Jahre 2010 angemeldete Partnerschaftsge-
sellschaft zwischen einem Rechtsanwalt und einem
Arzt und Apotheker in das Partnerschaftsregister
einzutragen.

Vorausgegangen war diesem Beschluss ein jahrelan-
ger Instanzenzug. Im Januar 2016 hatte das BVerfG
(Beschl. v. 12.01.2016 - 1 BvL 6/13) schließlich fest-
gestellt, dass das Sozietätsverbot aus § 59a Abs. 1 Satz
1 BRAO das Grundrecht der Berufsfreiheit verletzt,
soweit es Rechtsanwälten eine gemeinschaftliche Be-
rufsausübung mit Ärzten oder mit Apothekern im
Rahmen einer Partnerschaftsgesellschaft untersagt.
Das BVerfG hatte betont, dass der mit dem Sozietäts-
verbot verbundene Eingriff in die Berufsfreiheit un-

verhältnismäßig sei. Der Gesetzgeber habe den Zu-
sammenschluss von Rechtsanwälten mit anderen Be-
rufsgruppen - insbesondere mit Patentanwälten, Steu-
erberatern und Wirtschaftsprüfern - in einer Partner-
schaftsgesellschaft zugelassen. Im Vergleich hierzu
berge eine interprofessionelle Zusammenarbeit von
Rechtsanwälten mit Ärzten und Apothekern keine so
wesentlichen zusätzlichen Risiken für die Einhaltung
der anwaltlichen Berufspflichten, dass dies eine unter-
schiedliche Behandlung rechtfertige. Der BGH hielt
nun infolgedessen fest, dass die Ausübung des selbst-
ständigen Berufs des Apothekers bei gutachterlicher
und fachlich beratender Tätigkeit die Ausübung eines
Freien Berufs i.S.v. § 1 Abs. 1 und Abs. 2 PartGG dar-
stellt.

BGH, Beschl. v. 12.04.2016 - II ZB 7/11

BgH zu Formerfordernissen des § 3a abs. 1 rVg 

Die Formerfordernisse des § 3a Abs. 1 RVG gelten
grundsätzlich auch für einen Schuldbeitritt zur
Vergütungsvereinbarung. Ihre Reichweite wird be-
stimmt durch den Zweck, dem Beitretenden deut-
lich zu machen, dass er nicht nur der gesetzlichen
Vergütungsschuld des Mandanten beitritt, sondern
auch der davon abweichenden, vertraglich verein-
barten Vergütung. Denn der Beitritt zu einer ge-
setzlichen Vergütungsschuld bedürfte keiner be-
sonderen Form.

Die Erklärung eines Schuldbeitritts bedarf grundsätz-
lich keiner besonderen Form. Er unterliegt aber als
Verpflichtungsgeschäft den Formerfordernissen, die
für den Hauptvertrag gelten, soweit diese mit Rück-
sicht auf den Leistungsgegenstand des Schuldbeitritts
aufgestellt sind.

Um solche Formerfordernisse handelt es sich auch bei
denjenigen nach § 3a Abs. 1 RVG. Sowohl das Erfor-
dernis der Textform als auch die weiteren, in den Sät-
zen 2 und 3 der Norm aufgeführten Anforderungen
dienen der Warnung und dem Schutz des Mandanten.
Er soll klar erkennbar darauf hingewiesen werden,
dass er eine Vergütungsvereinbarung schließt, die dem
Rechtsanwalt einen von den gesetzlichen Gebühren-
vorschriften abweichenden Honoraranspruch auf ver-
traglicher Grundlage verschafft. Tritt ein Dritter der
Verpflichtung des Mandanten aus der Vergütungsver-
einbarung bei, ist er in gleicher Weise schutzbedürftig.
Die Formerfordernisse des § 3a Abs. 1 RVG gelten
deshalb grundsätzlich auch für die Erklärung des
Schuldbeitritts.

BGH, Urt. v. 12.05.2016 - IX ZR 208/15
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BgH zur Fachanwalts-Fortbildung
durch Publikation auf eigener Homepage

Ein nur auf der eigenen Homepage veröffentlichter
Fachbeitrag ist keine wissenschaftliche Publika-
tion, mit der ein Fachanwalt seine Fortbildungs-
pflicht erfüllen kann.

Der BGH führt in seiner Entscheidung aus, dass ein
auf der eigenen Homepage veröffentlichter Beitrag
zwar unter die allgemeine Fortbildungspflicht des §
43a VI BRAO falle, jedoch nicht unter § 15 FAO. Das
Einstellen von Beiträgen auf der eigenen Homepage
sei keine wissenschaftliche Publikation und falle nicht
unter § 15 FAO. Denn der Artikel sei zwar für die Öf-
fentlichkeit zugänglich, er sei jedoch nicht nachhaltig

verfügbar und könne vom Autor unerkannt verändert
werden, weswegen er nicht wissenschaftlich verwert-
bar sei. Die von einem Fachverlag oder einer Univer-
sität zu verantwortende Veröffentlichung weise dage-
gen typischerweise zumindest dem äußeren Anschein
nach das für eine wissenschaftliche Publikation erfor-
derliche Niveau auf, weil sie überhaupt zur Veröffent-
lichung angenommen wurde. Indem sich der Verfasser
der Fachöffentlichkeit stelle, sei auch ein gewisses in-
haltliches Niveau gewährleistet. Dies fehle bei Veröf-
fentlichungen auf der eigenen Homepage.

BGH, Urt. v. 20.06.2016 - AnwZ (Brfg) 10/15

BgH zur nichtigkeit eines anwaltsvertrags
wegen Verstoß gegen § 43a abs. 4 BraO

Ein Anwaltsvertrag, mit dessen Abschluss der
Rechtsanwalt gegen das Verbot der Vertretung
widerstreitender Interessen verstößt, ist nichtig.
Allerdings liegt ein Verstoß gegen das Verbot der
Vertretung widerstreitender Interessen nicht allein
deswegen vor, weil der Anwalt im Gebühreninte-
resse für den Mandanten nachteilige Maßnahmen
treffen könnte.

Bisher war es in der instanzgerichtlichen Rechtspre-
chung und in der Literatur strittig, ob § 43a Abs. 4
BRAO ein Verbotsgesetz i.S.d. § 134 BGB darstellt
und dementsprechend zur Nichtigkeit des jeweiligen
Vertrags führt. Der BGH hat dies nun bejaht. Gem. §
43a Abs. 4 BRAO ist es einem Rechtsanwalt verboten,
widerstreitende Interessen zu vertreten. Grundlage der
Regelung des § 43a Abs. 4 BRAO seien das Vertrau-
ensverhältnis zum Mandanten, die Wahrung der Un-
abhängigkeit des Rechtsanwalts und die im Interesse
der Rechtspflege gebotene Gradlinigkeit der anwalt-
lichen Berufsausübung (BT-Drucks. 12/4993, S. 27
f.). Ein Verstoß gegen das Verbot des § 43a Abs. 4
BRAO führt nach Ansicht des BGH zur Nichtigkeit

des Anwaltsvertrags. Dass es sich bei § 43a Abs. 4
BRAO um eine berufsrechtliche und keine zivilrecht-
liche Bestimmung handle, stehe der Anwendung des §
134 BGB nicht entgegen, vielmehr sei der Wortlaut
eindeutig.
Weiter führte der BGH aus, dass der Wunsch, mög-
lichst viele und möglichst hohe Gebühren zu verdie-
nen, einen Anwalt beispielsweise dazu verleiten kön-
ne, pflicht- und vertragswidrig von einer sachdien-
lichen, im Interesse des Mandanten liegenden außer-
gerichtlichen Einigung abzuraten und stattdessen ei-
nen Rechtsstreit zu empfehlen, der für den Mandanten
nur zusätzliche Kosten, aber keinen Nutzen bedeute,
und den Vergleich schließlich in der Berufungsinstanz
zu schließen. Ein Anwalt, der sich so verhalte, verlet-
ze seine vertraglichen Pflichten und sei verpflichtet,
seinem Mandanten einen hieraus entstandenen Scha-
den zu ersetzen. Sein Verhalten habe jedoch nicht die
Nichtigkeit des Anwaltsvertrags zur Folge; ein Verstoß
gegen § 43a Abs. 4 BRAO liege in diesen Fällen nicht
vor.

BGH, Urt. v. 12.05.2016 - IX ZR 241/14
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agH niedersachsen zur rechtmäßigkeit der erhebung
der bea-umlage durch die rechtsanwaltskammer

Auch der AGH Niedersachsen musste sich nun mit der
Frage der Rechtmäßigkeit der Finanzierung des be-
sonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) be-
schäftigen. Mit Urteil vom 21.07.2016 hat der 2. Se-
nat entschieden, dass die Erhebung der Umlage im
konkret zu entscheidenden Fall keinen, insbesondere
keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet. 
In dem betreffenden Fall hatte ein 78-jähriger Rechts-
anwalt gegen die im Kammerbeitrag enthaltene Umla-
ge für das beA geklagt. Der Senat hat festgestellt, dass
der klagende Rechtsanwalt,  insbesondere nicht durch
die Vorschriften der §§ 31a, 177 Abs. 2 Nr. 7 BRAO
in seinen Rechten aus Art. 12 GG verletzt sei. Zwar
greife das Gesetz zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten in das Grundrecht
der Berufsfreiheit ein. Es handele sich jedoch nur um

eine Berufsausübungsregelung, die durch den Zweck
der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege gerechtfertigt
sei. Bei der Regelung in § 31 a Abs. 1 BRAO, nach der
für jeden Rechtsanwalt ein beA einzurichten sei, han-
dele es sich um eine generelle Regelung. Dass keine
Ausnahmeregelungen getroffen worden seien, sei
nicht zu beanstanden. Die Umlage für die Einrichtung
des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs sei
von allen zugelassenen Rechtsanwälten gleicherma-
ßen zu erheben und berühre nicht die Frage, ob im
konkreten Fall der klagende Rechtsanwalt das beA be-
nutzen müsse oder in der Lage sei, dieses persönlich
zu bedienen oder nicht. 

Urteil AGH Niedersachsen vom 21.07.2016 – AGH
12/15 (II 8/39)

anwaltshaftung für Vermögensschäden
eines Vertreters des mandanten

Ist Gegenstand des mit einem Anwalt geschlosse-
nen Beratungsvertrags die Beratung für Entschei-
dungen des Mandanten, hat der Anwaltsvertrag im
allgemeinen keine Schutzwirkungen zugunsten des
(gesetzlichen) Vertreters des Mandanten für Ver-
mögenseinbußen des Vertreters, die darauf zu-
rückzuführen sind, dass dem Vertreter im Zu-
sammenhang mit dem Gegenstand der anwalt-
lichen Beratung zu Recht oder zu Unrecht eigene
Pflichtverletzungen vorgeworfen werden.

Das Regressverfahren, das der ehemalige baden-würt-
tembergische Ministerpräsident gegen die das Land

Baden-Württemberg beratenden Anwälte angestrengt
hatte, hat der BGH zum Anlass genommen, seine
Rechtsprechung zu den Voraussetzungen anwaltlicher
Dritthaftung zu konkretisieren. Schutzpflichten des
Mandanten zugunsten seines (gesetzlichen) Vertreters
bestehen nach Ansicht des BGH regelmäßig nicht;
vielmehr habe umgekehrt in Vertretungsfällen typi-
scherweise der Vertreter die Vermögensinteressen des
von ihm Vertretenen zu schützen. In die Schutzwir-
kung des Anwaltsvertrags sei der Vertreter des Man-
danten daher nicht einbezogen.

BGH, Urt. v. 21.7.2016 - IX ZR 252/15
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agH nrW zu wettbewerbs- und
berufsrechtlichen grenzen von rechtsanwaltswerbung

Die Grenzen zulässiger anwaltlicher Werbung (§
43b BRAO, § 6 I BORA) sind überschritten, wenn
die Werbung darauf abzielt, durch einen reißeri-
schen oder sexualisierenden Charakter die Auf-
merksamkeit des Betrachters zu erregen, sodass
der tatsächliche Informationsgehalt in den Hinter-
grund gerät oder gar nicht mehr erkennbar ist.

Ein Rechtsanwalt hatte vier Werbeanzeigen veröffent-
licht, die jeweils eine große Abbildung mit auffälligen
Texten enthielten. Daraufhin folgten Aufsichtsvorgän-
ge der RAK Köln sowie ein Antrag des Rechtsanwalts
selbst auf Einleitung des anwaltsgerichtlichen Verfah-
rens gem. § 123 BRAO. Lediglich mit einer der Re-
klamen, die kostenlose Erstberatung betraf, verstieß er

nach Ansicht des AGH NRW nicht gegen berufsrecht-
liche Pflichten.
Auch wenn Ironie und Sprachwitz für die Werbung ei-
nes Rechtsanwaltes erlaubt sind, ist sein unabhängiger
Charakter als Organ der Rechtspflege nicht zu mis-
sachten. Der AGH NRW beanstandete daher den rei-
ßerischen Wesensgehalt und die Informationslosigkeit
der Reklamen. Es entspreche dem gesetzgeberischen
Willen, dass sich die Rechtsanwaltschaft nicht sämt-
licher Werbemethoden bedienen darf; unzulässig seien
Werbemethoden, die die Rechtsanwaltschaft als seriö-
se Sachwalterin der Interessen Rechtsuchender be-
schädigen können.

AGH NRW, Beschl. v. 3.6.2016 - 2 AGH 1/16
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Aktuelles

gestatten, bea! Das aktuelle gesicht des Postfachs
Rechtsanwältinnen Dr. Tanja Nitschke, Mag. rer. publ. und Friederike Lummel,

Rechtsanwalt Christopher Brosch, BRAK, Berlin                                Berlin 27.07.2016

An beA wird man sich ganz rasch gewöhnt haben – auch wenn der Umgang mit Verschlüsselungstechniken den
meisten noch fremd ist. Denn das Postfach unterscheidet sich optisch und in der Benutzung kaum von den be-
kannten E-Mail- Anwendungen, auch wenn es viel mehr kann als diese (z. B. Signieren, detaillierte Verwaltung
von Zugriffsrechten). Einen ersten Blick auf das beA und auf seine Nutzung gibt es im Folgenden (mehr
Screenshots finden sich unter http://bea.brak.de/wie-funktioniert-bea/screenshots/).

Die Nachrichtenübersicht
Nach der Anmeldung sieht der Benutzer diese Bildschirmansicht. Die Struktur jedes einzelnen Postfachs orien-
tiert sich an gängigen E-Mail-Programmen. Die Funktionen entsprechen ebenfalls den dort üblichen. In der
rechten Spalte sieht man alle Postfächer auf einen Blick, für die der Nutzer berechtigt ist. Über den Posteingang
aller Postfächer steht eine zusammenfassende Ansicht zur Verfügung („Kanzlei-Posteingang“). Zu jedem Ord-
ner können Unterordner angelegt werden. Die in der Nachrichtenübersicht angezeigten Spalten können indivi-
duell konfiguriert werden.
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Erstellen von Nachrichten
Eine neue Nachricht wird – wie von den gängigen E-Mail-Programmen bekannt – über die Schaltfläche „Er-
stellen“ in der Nachrichtenübersicht erstellt; der Empfänger kann aus dem Adressbuch oder dem globalen Ver-
zeichnis ausgewählt werden. Daneben können eingegangene Nachrichten beantwortet oder weitergeleitet wer-
den. Beim Versenden einer Nachricht erfolgt die Empfängerauswahl entweder aus dem persönlichen Adress-
buch oder dem gesamten Adressverzeichnis, welches alle Rechtsanwälte, alle adressierbaren Gerichte, Behör-
den und Notare enthält.

Erfolgreicher Versand
Der Versand einer Nachricht wird dem Benutzer angezeigt. Vor dem Versenden werden Anhänge in einer Liste
unterhalb des Nachrichtentextes angezeigt. Sie können entweder bereits signiert hochgeladen oder im beA mit
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden. Es kann wie im EGVP zwischen unterschied-
lichen Nachrichtentypen ausgewählt werden, insbesondere „Allgemeine Nachricht“ (Standard), und „Mahn-
Antrag“. Dass eine Nachricht erfolgreich versandt wurde, wird im Nachrichtenjournal vermerkt.
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bea-Karte jetzt noch beantragen!

Wer noch keine beA-Karte beantragt hat, sollte dies
zeitnah unter https://bea.bnotk.de/ tun. Die BNotK ist
bemüht, eingehende Bestellungen so abzuarbeiten,
dass die Karten noch vor dem angekündigten Startter-
min für das beA am 29.09.2016 ausgeliefert werden
können. Für die Bestellung wird die SAFE-ID bzw.

die persönliche Antragsnummer benötigt, die die
BRAK jeder Rechtsanwältin und jedem Rechtsanwalt
im Juni 2016 per Post zugesandt hat. Weitere Informa-
tionen zum Bestellprozess finden Sie unter
http://bea.brak.de/fragen-und-antworten/bea-karten-
chipkartenlesegeraete-und-signaturkarten/.

aufladeverfahren für bea-Signaturkarten hat begonnen

Wer eine beA-Karte mit Signaturfunktion bestellt hat,
muss das qualifizierte Signaturzertifikat auf die Karte
aufladen. Ab Ende Juli schreibt die BNotK die Bestel-
ler individuell an und bereitet sie auf die nächsten
Schritte vor, die für dieses Aufladeverfahren durchzu-
führen sind. Im Wesentlichen sind folgende Schritte zu
beachten:
Zunächst ist online ein signaturrechtlicher Antrag zu
stellen, der mit den bereits bekannten Daten vorausge-
füllt ist. Anschließend ist nach dem Signaturrecht
zwingend eine individuelle Identifizierung des Karte-
ninhabers erforderlich. Diese erfolgt bei einem Notar
mittels Unterschriftenbeglaubigung oder in einigen
Kammerbezirken bei der Rechtsanwaltskammer. Nä-

here Informationen zum KammerIdent-Verfahren fin-
den Sie unter https://bea.bnotk.de/kammerident/.
Nach erfolgreicher Identifizierung erhält der Kartenin-
haber eine elektronische Mitteilung mit einer detail-
lierten Beschreibung, wie er das qualifizierte elektro-
nische Zertifikat auf seine beA-Karte aufladen kann.
Eine Software hierfür stellt die Zertifizierungsstelle
der BNotK zur Verfügung. Die PIN für das qualifi-
zierte elektronische Zertifikat wird ebenfalls elektro-
nisch übermittelt. Nähere Informationen finden Sie
unter: 
https://bea.bnotk.de/documents/FAQ_beA_Nachlade-
verfahren.pdf.
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bea auf einen Blick – alles Wichtige vor dem Start
Rechtsanwältin Dr. Tanja Nitschke, Mag. rer. publ., BRAK, Berlin                     Berlin 27.07.2016

beA kann starten – darf aber vorerst nicht! 
Am 29.9.2016 soll das beA starten. Jedenfalls wird die
BRAK das Postfach zu diesem Termin startklar haben
– ob sie durch die einstweiligen Verfügungen des AGH
Berlin gehalten bleibt, das beA vorerst nicht emp-
fangsbereit zur Verfügung zu stellen, ist derzeit noch
offen. Das BMJV möchte durch eine Rechtsverord-
nung sicherstellen, dass der Start des beA nicht erneut
in Frage gestellt wird; diese befi ndet sich derzeit im
Gesetzgebungsverfahren und soll noch im September
in Kraft treten (s. dazu Schäfer, BRAK-Mitt. 2016,
153 sowie den Hinweis zum Starttermin unter Amtli-
che Bekanntmachungen, BRAK-Mitt. 2016, 183). Die
BRAK wird dazu zeitnah informieren. 

Die wichtigsten Startvorbereitungen 
So oder so – auf den Start des beA sollten Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte vorbereitet sein. Die
wichtigsten Punkte im Überblick: 

PC mit Internetzugang … und ein gängiger Browser
sind die Mindestausstattung zur Nutzung des beA.
Eine Kanzleisoftware ist nicht zwingend notwendig;
die gängigen Produkte werden das beA in Kürze inte-
grieren (näher dazu unter http://bea.brak. de/was-
braucht-man-fur-bea/). Eine spezielle Signatursoftwa-
re ist ebenfalls nicht zwingend notwendig; mit ihr
könnten Dokumente bereits vor dem Versand separat
signiert werden. 

Drucker und Scanner … sind zur Nutzung des beA
nicht zwingend notwendig, aber eine sinnvolle Ergän-
zung. 

beA-Karte … wird zur Erstregistrierung und zur An-
meldung am Postfach benötigt. Eine Signaturkarte zur
Erzeugung qualifizierter elektronischer Signaturen ist

zur Nutzung des beA nicht zwingend nötig; vorhande-
ne Signaturkarten sind aber nutzbar. Auch die beA-
Karte kann mit einer Signaturfunktion versehen wer-
den (näher dazu unter http://bea.brak.de/was-braucht-
man-fur-bea/chipkarteund- kartenlesegeraet/). beA-
Karten können jederzeit unter www.bea.bnotk.de be-
stellt werden. 

Kartenlesegerät … Für die Registrierung und Anmel-
dung am Postfach genügt ein Lesegerät der Klasse 1.
Lesegeräte der Klassen 2 und 3 (mit eigener Tastatur)
können zudem auch qualifizierte elektronische Signa-
turen erzeugen. Um die PIN abändern zu können, ist
ein Klasse 3-Lesegerät (mit Display) erforderlich (nä-
her dazu unter http://bea.brak.de/was-braucht-man-
fur-bea/ chipkarte-und-kartenlesegeraet/).

PIN … Für den erstmaligen Einsatz der beA-Karte
wird die postalisch zugesandte PIN benötigt. Diese
kann abgeändert werden (näher dazu unter
https://bea.bnotk.de/sak/). 

Erstregistrierung … Zeitnah vor dem Start sollten
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sich am beA
registrieren und eine Client Security-Anwendung auf
ihrem Rechner installieren (näher dazu unter
http://bea.brak.de/wie-funktioniert-bea/zugang/alles-
zur-erstregistrierung/).

Benachrichtigung aktivieren … Die BRAK empfiehlt
außerdem, von vornherein die Benachrichtigungs-
funktion zu aktivieren, um per E-Mail darüber be-
nachrichtigt zu werden, wenn eine Nachricht im beA
eingeht (näher dazu unter http://bea.brak.de/wie-funk-
tioniert-bea/zugang/alles-zur-erstregistrierung/) – so
wird keine Nachricht im beA verpasst.
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bea-Startvorbereitungen: Kartenleser und Pin-Änderung

Um das besondere elektronische Anwaltspostfach nut-
zen zu können, wird neben der beA-Karte (Bestellung
unter https://bea.bnotk.de; s. Nachrichten aus Berlin
15/2016) auch ein Kartenlesegerät benötigt. Dieses
sollte ebenfalls noch rechtzeitig vor dem Starttermin
des beA am 29.9.2016 angeschafft werden.
Zur Registrierung und Anmeldung am Postfach genügt
ein einfaches Lesegerät der Klasse 1 (ohne eigene Ta-
statur). Auch wenn für die Anmeldung am beA ein
Softwarezertifikat verwendet werden soll, wird für die
Erstregistrierung mit der beA-Karte ein Kartenlesege-

rät benötigt. Wer auch qualifizierte elektronische Sig-
naturen erzeugen möchte, sollte ein Lesegerät mindes-
tens der Klasse 2 (mit eigener Tastatur) anschaffen.
Die PIN für die beA-Karte wurde per Post versandt.
Um die PIN der beA Karte abändern zu können, ist ein
Klasse 3-Lesegerät (mit Tastatur und Display) nötig.
Die Änderung der PIN wird von der BNotK empfoh-
len.

Weiterführende Links finden Sie dazu auf unserer Ho-
mepage www.rak-braunschweig.de/Aktuelles

ag-leiter gesucht

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Ausbildung der Referendare ist aus Sicht der
Rechtsanwaltskammer, aber auch aus Sicht jedes ein-
zelnen Rechtsanwaltes/Rechtsanwältin nach wie vor
von besonderer Bedeutung. Qualifizierter Nachwuchs
benötigt jedoch auch eine gute Ausbildung für die Pra-
xis durch Praktiker.

Wir benötigen Ihre Mithilfe bei der Ausbildung der
Referendare und bitten Sie daher, sich für die Tätigkeit
als Leiter von Referendararbeitsgemeinschaften im
Kammerbezirk zur Verfügung zu stellen. Die Rechts-
anwaltskammer wird in der Geschäftsstelle eine Liste
derjenigen Kolleginnen und Kollegen anlegen, die
sich bereit finden für diese Aufgabe. 

Derzeit suchen wir dringend AG-Leiter für den Be-
reich Göttingen ab dem 01.02.2017. Sollten sich aber
Kollegen im Braunschweiger Bereich bereit erklären
für eine AG-Leitung, so werden diese selbstverständ-
lich auch gern mit in die Liste aufgenommen.

Wir möchten hier einen Überblick über die Aufgaben
des künftigen AG-Leiters geben:

Insgesamt muss der Leiter der Arbeitsgemeinschaft
mindestens 50% des gesamten laufenden Unterrichts
selbst absolvieren, mit dem Rest kann er andere Kol-
legen beauftragen. Der AG-Leiter selbst muss am
Ende der Arbeitsgemeinschaft ein Zeugnis erteilen.

Während der laufenden Arbeitsgemeinschaft haben
die Referendare vier Klausuren unter examensmäßi-
gen Bedingungen zu schreiben (fünf Zeitstunden, be-
stimmte Literatur ist zulässig). Von einer Aufsicht
kann abgesehen werden. Die Klausuren sind vom AG-
Leiter zu korrigieren. Die Besprechung der Klausuren
erfolgt außerhalb des regulären Unterrichts. 

Weiter soll den Referendaren Gelegenheit gegeben
werden, im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft einen
Aktenvortrag zu halten (Kurzvortrag mit 60-minütiger
Vorbereitungszeit).

Die Klausuraufgaben und Vortragsakten werden vom
Justizministerium zur Verfügung gestellt, zusammen
mit Bearbeitervermerken, in denen Hinweise zur Lö-
sung gegeben werden.
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Die Zahl der Teilnehmer einer Arbeitsgemeinschaft ist
unterschiedlich. Sie liegt typischerweise zwischen 10
und 20 Referendaren. Deren Alter liegt üblicherweise
zwischen etwa 25 und 30 Jahren. Die Erfahrung zeigt,
dass in jeder Gruppe „Überflieger“ und „Schweiger“
vorhanden sind. Das stellt zum Teil besondere Anfor-
derungen an die Ausbildungsmethoden. Generell soll
der Unterrichtsstoff so ausgewählt und gestaltet wer-
den, dass seine Bearbeitung der Einübung in die Ar-
beitsweise, der Vermittlung zusätzlichen Rechtsstoffs
und dem Überblick über den berufsspezifischen Auf-
gabenbereich dient. Die Arbeitsgemeinschaft kann
ihre Wirkung aber nur dann entfalten, wenn alle Teil-
nehmer sich aktiv am Unterricht beteiligen. Hier könn-
te es sich als zweckmäßig erweisen, wenn der Arbeits-
gemeinschaftsleiter eine gewisse Lehrmethodik der
Erwachsenenbildung beherrscht oder für sich entwi-
ckelt. Grundsätzliche Lehrmethoden sind Partnerar-
beit oder Gruppenarbeit, letztere muss allerdings gut
vorbereitet sein. Sie sind bewährt zum Abbau von Re-
dehemmungen, aktivieren also auch die „Schweiger“.
Erfahrungsgemäß sind gerade Juristen allerdings eher
unwillig, sich in diese Methodik einbinden zu lassen.
Das erfordert also ein gewisses Durchsetzungsvermö-
gen des AG-Leiters. Die Alternative ist ein leiterzen-
trierter Frontalunterricht. Dieser spart dem AG-Leiter
Zeit, allerdings ist der Lerneffekt in aller Regel bei
Weitem geringer. Optimal dürfte eine Mischung aus
allen Methoden sein. Hilfreich ist ein erprobter Um-
gang mit Medien, wie Folien, Tageslichtschreiber,
Flipchart oder ähnlichem. 

Generell erfordert Unterricht ein hohes Maß an Dra-
maturgie. Das betrifft sowohl die Ausarbeitung von
Lernzielen, die Methoden und den Zeitplan; nicht sel-
ten gerät der Zeitplan durcheinander, weil plötzlich
Detailthemen angesprochen werden, was häufig hilf-
reich ist. Erforderlich ist dafür aber auch die Fähigkeit,
spontan auf solche Themen einzugehen. 

Eine gute Dramaturgie und Vorbereitung schützt den
AG-Leiter vor Überraschungen. Generell erwarten die

Referendare auch nicht, dass man auf jede Frage eine
perfekte Antwort weiß. Es können Detailfragen auch
zur eigenverantwortlichen Beantwortung an Referen-
dare zurückgegeben werden, z.B. als Diskussionsanre-
gung oder zur Erarbeitung und Bericht in der nächsten
Woche.

Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt im zivilrecht-
lichen Bereich. Wichtig erscheint insoweit eine gute
Beherrschung der Relationstechnik, die immer wieder
den Referendaren nahe gebracht werden sollte, nicht
nur im Zusammenhang mit der Klausurtechnik. Hier
sind häufig Defizite aus der zivilrichterlichen Arbeits-
gemeinschaft aufzuarbeiten, weil die Zeit von fünf
Monaten dort allen Erfahrungen nach für eine große
Zahl von Teilnehmern zu knapp ist, um schon ausrei-
chende Sicherheit in der Anwendung dieser Technik
zu erwerben. Der Vorteil dieser bisweilen von Prakti-
kern als aufwendig empfundenen Arbeitsweise liegt
darin, dass der AG-Leiter auch die Qualität der eige-
nen Arbeit verbessern oder „sichern“ kann. Die Not-
wendigkeit der Wissensvermittlung an die Referenda-
re fördert die ständige Aktivierung des eigenen Wis-
sens und die entsprechende eigene Fortbildung.

Welche Stoffbereiche insgesamt behandelt werden
sollten, ist durch den Ausbildungsplan für die anwalt-
liche Arbeitsgemeinschaft vorgegeben. Dieser Ausbil-
dungsplan ist allerdings so angefüllt, dass er in der
Praxis kollidiert mit der häufig notwendigen exempla-
rischen, vertiefenden Behandlungen bestimmter Pro-
blemkreise, die nach aller Erfahrung einer absolut
„flächendeckenden“ Behandlung aller Vorgaben des
Ausbildungsplans vorzuziehen ist nach dem Prinzip:
„weniger ist mehr“. 

Besonderes Gewicht wird in neuerer Zeit auch auf
rechtsgestaltende Aufgaben gelegt. Diese Aufgaben
bereiten Referendaren besondere Schwierigkeit, so
dass entsprechend vertiefende (und damit auch zei-
traubende) Erarbeitung notwendig ist. Eine Klausur
soll eine solche Aufgabe zum Thema haben.
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Beschluss OLG Jena, Az.: 1 W 591/15

Anwalt muss auch nachts eingehende Mails im Bü� ro
sofort bei Beginn der Bü� rozeiten kontrollieren
Landgericht Meiningen, Az.: 2 O 297/15

In dem hier streitgegenständlichen Sach-
verhalt hatte der Mandant in Abwesen-
heit des Anwalts am späten Nachmittag
Unterlagen eingereicht und um sofortige
Bearbeitung sowie Rückruf beim Man-
danten betreffend das Mandat wegen
Fristablauf ersucht.

Der Anwalt, erst nach 21:00 Uhr ins
Büro zurückgekehrt, fand den Hilferuf
des Mandanten vor und hat dann mit die-
sem auch auf der Basis der im Briefkas-
ten vorgefundenen Unterlagen, die dort
nach Büroschluss abgegeben waren, ein
mehr als 1-stündiges Telefonat geführt.
Man verständigte sich darauf, da Fristab-
lauf drohte, dass der Anwalt noch vor Beginn der
Bürozeit am Folgetag einen Schriftsatz fertigt, die Ver-
tretung bei Gericht anzeigt, Klageabweisungsantrag
stellt und dies soweit aus den Unterlagen möglich, be-
gründet.

Der Anwalt musste bereits vor Beginn der Bürozeit
das Büro wieder verlassen, um einen Gerichtstermin
außerhalb wahrzunehmen. Somit hat der Anwalt lange
vor Beginn der Bürozeit den Schriftsatz gefertigt und
selbiger Schriftsatz ist dann dem Landgericht noch vor
09:00 Uhr am Vormittag zugegangen.

Was der Anwalt nicht wusste, dass gegen 01:00 Uhr
der Mandant in der Nacht per EMail seinen Auftrag
widerrufen hatte.

Nachdem am Arbeitstag bei Sichtung der E-Mails die-
ser Widerruf bekannt wurde, hat noch am gleichen Tag
der Anwalt das Mandat niedergelegt und in der Folge
für die entsprechende Vertretungsanzeige gegenüber
dem Gericht mit Fristverlängerungsantrag seine
Gebühren nach Nr. 3100, 3101 RVG VV abgerechnet.

Gegen diese beantragten Gebühren hat sich der vor-
malige Mandant an das Landgericht gewandt, wobei
die dortige Rechtspflegerin die Vergütung nebst Zu-
stellungskosten entsprechend Antrag des Anwalts fest-

setzte. Gegen diese Entscheidung des
Landgerichts Meiningen hat der Man-
dant Beschwerde beim OLG Jena einge-
legt. Das OLG Jena hat dabei die Auf-
fassung vertreten, dass auch, wenn der
Widerruf des Mandats nach Mitternacht
per E-Mail erfolgte, der Anwalt ver-
pflichtet ist, zu Beginn der Bürozeiten
sofort sein E-Mail-Fach zu sichten, so
dass im vorliegenden Fall um 08:00 Uhr
bei Kenntnis der in der Nacht eingegan-
genen E-Mails der entsprechende
Schriftsatz nicht dem Landgericht hätte
zugestellt werden müssen, da nach § 671
Abs. BGB der Auftrag vom Auftragge-
ber jederzeit widerrufen werden kann.

Im Beschluss heißt es dann weiter: „Eröffnet der
Rechtsanwalt eine Kommunikation über E-Mail, so
muss er Sorge dafür tragen, dass eine Kenntnisnahme
eingegangener E-Mails jedenfalls während der
üblichen Bürozeiten möglich ist und auch erfolgt.
Nach dem Briefkopf des Antragstellers ist die Bürozeit
ab 08:00 Uhr. Bis zur Versendung des Schriftsatzes um
08:56 Uhr bestand nahezu 1 Stunde Zeit, die E-Mail
des Antragsgegners zur Kenntnis zu nehmen und eine
weitere anwaltliche Tätigkeit einzustellen.“

Im Ergebnis hat dann das OLG Jena nur eine Verfah-
rensgebühr in Höhe von 0,8 nach Nr. 3101 Nr. 1 RVG
VV anerkannt.

Anmerkung:
Da der Anwalt an dem besagten Tag überhaupt nicht in
das Büro am frühen Morgen wegen einem Auswärts-
termin gefahren wäre, besteht somit in der Praxis die
Gefahr, dass lt. OLG Jena zunächst grundsätzlich ab-
zusichern ist, dass ein Anwalt mit Beginn der Bürozeit
sämtliche Mails, die am Abend und in der Nacht ein-
gegangen sind, zur Kenntnis nimmt und bei Notwen-
digkeit entsprechende Veranlassung trifft. Aus Sicht
des Unterzeichners eine dem praktischen Leben nicht
gerechtfertigte Forderung.

Rechtsanwalt
Dr. Wolfgang Mu� ller, Suhl
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Verfassungsbeschwerden gegen zwei Syndikus-entscheidungen
des BSg nicht zur entscheidung angenommen

Mit zwei jetzt bekannt gewordenen Beschlüssen hat
das BVerfG die Verfassungsbeschwerden zweier Syn-
dikusanwälte gegen die Entscheidungen des BSG vom
3.4.2014, mit denen es ihre Befreiung von der gesetz-
lichen Rentenversicherungspflicht nicht zur Entschei-
dung angenommen hat. Mit der seit Jahresbeginn gel-
tenden Rückwirkungsnorm des § 231 IV lit. b, c SGB
VI sei das Rechtsschutzbedürfnis für die Verfassungs-
beschwerde entfallen.
Gleichwohl hat das BVerfG entschieden, dass den bei-
den Antragstellern die notwendigen Auslagen zu er-

statten sind. Beseitigt der Staat von sich aus den mit
der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Akt, kann
nach Ansicht des Gerichts davon ausgegangen wer-
den, dass er das mit der Verfassungsbeschwerde ver-
folgte Begehren als berechtigt anerkennt. In diesem
Fall entspreche die Auslagenerstattung der Billigkeit,
ohne dass es auf die Erfolgsaussichten der Verfas-
sungsbeschwerde ankommt.

BVerfG, Beschl. v. 19.7.2016 - 1 BvR 2584/14
BVerfG, Beschl. v. 22.7.2016 - 1 BvR 2534/14
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Mitteilungen

abschlussfeier der auszubildenden zur rechtsanwalts-
bzw. rechtsanwalts- und notarfachangestellten

An der Winterprüfung 2015/16 haben im gesamten
Kammerbezirk 13 Auszubildende, davon 4 am Stand-
ort Braunschweig, 4 am Standort Göttingen, 3 am
Standort Northeim und 2 am Standort Wolfsburg, teil-
genommen. Insgesamt 11 konnten ihre Abschlussprü-
fung zur Rechtsanwalts- bzw. Rechtsanwalts- und No-
tarfachangestellten mit Erfolg abschließen.

Zur Sommerprüfung 2016 lagen 65 Anmeldungen vor,
davon 27 am Standort Braunschweig, 7 am Standort
Goslar, 10 am Standort Göttingen, 7 am Standort Nor-
theim und 14 am Standort Wolfsburg. Es wurden im
Kammerbezirk insgesamt 55 erfolgreiche Abschlus-
sprüfungen absolviert.

Bei 26° C fand am 22. Juni 2016 um 14 Uhr auf dem
Gelände der Kammergeschäftsstelle am Lessingplatz
die gemeinsame Abschlussfeier der Absolventen der
Winterprüfung 2015/16 und der Sommerprüfung 2016
statt.

(8372_2)

Auf Einladung der Rechtsanwaltskammer erschienen
43 Personen, immerhin rund die Hälfte der geladenen
Gäste.

Der Kammervorstand, vertreten durch Herrn Rechts-
anwalt Christoph Höxter, Herrn Rechtsanwalt und No-
tar Jens Vollmer, Herrn Rechtsanwalt Stefan Fromme
und Herrn Rechtsanwalt und Notar Bernhard Nolte be-
grüßte die Anwesenden, unter denen sich u. a. Frau
Schindler-Klein (Geschäftsführerin der Notarkammer
Braunschweig), Frau Marion Ehbrecht-Schäffner und
Herr Dieter Kaspczyk (Otto-Bennemann-Schule in
Braunschweig), Herr Roland Preibisch (Arnoldi-Schu-
le in Göttingen) sowie Herr Reinhold Stahl (stv. Schul-
leiter der Carl-Hahn-Schule in Wolfsburg) befanden.

Der kurzweiligen und sehr humorvollen Rede des
Herrn Kollegen Höxter wurde teils lachend, 
teils wehmütig gefolgt.
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Nach der ansprechenden Rede wurden die Jahrgangs-
besten durch Übergabe einer Belobigungsurkunde und
eines kleines Geschenks unter großem Applaus aller
Anwesenden geehrt. 

Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von
Frau Agnetha Kartheus aus der Kanzlei mep+k
(Braunschweig) und von Frau Sarah Deichert aus der
Kanzlei Pollok & Wiesemann (Northeim), die mit der
Gesamtnote „sehr gut“ die Ausbildung zur Rechtsan-
walts- und Notarfachangestellten absolvierten. 

Sodann wurde der gemütliche Teil der Abschlussfeier
durch Eröffnung des Buffets, das diesen Anlass noch
einmal unterstrich, begonnen. Es wurden viele Ge-
spräche geführt, und auch die anwesenden ehrenamt-
lichen Prüfer, z.B. Frau Claudia Westphal aus Goslar
oder Frau Christina Vogel-Ehrenberg aus Braun-
schweig, hatten Gelegenheit zum Austausch. 

Die Versorgung der Gäste mit Getränken erfolgte
durch die sehr engagierten Mitarbeiter der Rechtsan-
waltskammer, Frau Ursula Peiser, Frau Jasmin Dörge-
loh und Frau Anika Bäse. 

Insgesamt war es eine sehr schöne Veranstaltung, zu-
mal es die erste Abschlussfeier war, zu der sämtliche
Absolventen des Prüfungsjahrgangs eingeladen wa-
ren. Die Umstellung von einer Belobigungsfeier, zu
der nur die Absolventen mit sehr guten bzw. guten Er-
gebnissen geladen waren, zu einer Gesamtabschluss-
feier kam bei allen Anwesenden sehr gut an.
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aktualisierung der adresse der rechtsanwaltskammer
im impressum ihrer Web-Seite

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir stellen immer wieder fest, dass offenbar viele Kollegen die neue Adresse der Rechtsanwaltskammer „Les-
singplatz 1“ noch nicht im Impressum auf ihrer Homepage aktualisiert haben. 

Auch in so mancher Adressdatei findet sich noch unsere alte Adresse, insbesondere in Kanzleien mit mehreren
Rechtsanwälten. 

Wir bitten zu überprüfen, ob Sie unsere Adresse überall aktualisiert  haben und wenn nicht, das zu ändern.

Vielen Dank dafür!

Rechtsanwältin Petra Boeke
Geschäftsführerin

notarstellen im Bezirk der rechtsanwaltskammer Braunschweig

In der Juli-Ausgabe der Niedersächsischen Rechtspflege wurden folgende Notarstellen ausgeschrieben:

Landgerichtsbezirk Braunschweig:
5 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Braunschweig
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Goslar
3 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Helmstedt
4 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Salzgitter
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Wolfenbüttel
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Wolfsburg

Landgerichtsbezirk Göttingen
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Duderstadt
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Einbeck
5 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Göttingen
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Herzberg

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31.10.2016.
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entschädigung von Opfern extremistischer Übergriffe – information
des Bundesamtes für Justiz über antragsmöglichkeiten – Schreiben
Bundesamt für Justiz v. 19.05.2016

Berlin 30.05.2016

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

mit dem beigefügten Merkblatt informiert das Bundesamt für Justiz, wie auch in den letzten drei Jahren
(BRAK-Nr. 86/2013, 165/2015 und 154/2015)) über die Härteleistungen sowie Antragsvoraussetzungen zur
Entschädigung von Opfern extremistischer Übergriffe jeder Art.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Rechtsanwalt Frank Johnigk 
Geschäftsführer 

Anmerkung der Redaktion:
Das Merkblatt sowie einen Antrag auf Gewährung einer Billigkeitsentschädigung und den Flyer finden Sie auf
der Homepage: www.rak-braunschweig.de/aktuelles.

Härteleistungen fu� r Opfer extremistischer Übergriffe
Information u� ber Antragsmöglichkeiten und Übersendung des Merkblatts, des Antragformulars sowie
eines Flyers

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsche Bundestag hat im Rahmen des Haus-
haltsgesetzes 2016 erneut Mittel für Opfer extremisti-
scher Übergriffe zur Verfügung gestellt. Diese Härte-
leistungen werden Opfern extremistischer Übergriffe
gewährt, seien es linksextremistische, antisemitische,
homophobe oder islamistische Übergriffe. Mit dem
beigefügten Merkblatt informiert das Bundesamt für
Justiz über die Härteleistungen sowie Antragsvoraus-
setzungen. Das Merkblatt liegt in den Sprachen
Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch vor und
kann über die Homepage des Bundesamts für Justiz
unter www.bundesjustizamt.de/opferhilfe abgerufen
werden.

Auch der anliegende Flyer informiert über die Härte-
leistung als spezialisierte staatliche Hilfe für Opfer ex-
tremistischer Gewalt. Auf Wunsch können weitere
Exemplare des Flyers übersandt werden. Diese und

weitere Informationen und Unterlagen (Merkblätter,
Antragsformulare) können jeweils auch über die Inter-
netseite des Bundesamts für Justiz unter www.bundes-
justizamt.de/opferhilfe abgerufen werden.

Anträge auf Härteleistung können unter Verwendung
des Antragsformulars beim

Bundesamt für Justiz
Referat 111 2
53094 Bonn

gestellt werden.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dieses Schreiben in
Ihrem Bereich in geeigneter Weise bekannt machen
könnten. Unterstützung von Opfern extremistischer
Gewalt bei der Antragstellung sowie Information und
Hilfestellungen bei der Kontaktaufnahme mit Behör-
den und Opferberatungseinrichtungen sind sehr will-
kommen.



KammermitteilungKammermitteilung

27Rechtsanwaltskammer September 2016

Unter folgenden Kontaktdaten ist das Bundesamt für
Justiz für Opfer und Behörden direkt erreichbar:
Telefon-Hotline: 0228/99410-5288
Fax-Nr.: 0228/99410-5594
E-Mail: Opferhilfe@bfj.bund.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(Dr. Helia-Verena Daubach)

Wie Rechtsanwälte neue Mandanten finden

Neue Gratis-eBroschüre 
„Anwaltssuche und Rechtsberatung im Internet“

Mittlerweile gibt es zahlreiche Möglichkeiten, als An-
walt im Internet neue Mandanten zu finden – seien es
die klassischen Suchdienste oder die neueren Bera-
tungsplattformen und Rechtsportale. Pia Löffler zeigt
auf 10 Seiten kurz und verständlich, wie Anwälte
durch solche Dienste von potentiellen Mandaten bes-
ser gefunden werden können, wie sie im Internet effi-
ziente Mandantenakquise betreiben und wie man die
Dienste richtig einsetzt. 

Die Broschüre ist gratis und steht beim Deutschen An-
waltverlag unter https://www.anwaltverlag.de/an-
waltssuche2016 zum Download bereit.

Aus dem Inhalt: 
• Welche klassischen Suchdienste gibt es? 
• Wie funktionieren Beratungsplattformen und

Rechtsportale? 
• Was zeichnet einen guten Dienst aus? 
• Was ist der Mehrwert eines Suchdienstprofils neben

der eigenen Website? 
• Das Profil richtig einsetzen! 
• Wie holt man das Maximum aus einem Profil her-

aus? Fünf Tipps
• Marktübersicht 
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tätigkeitsbericht für das Jahr 2015 der 
Schlichtungsstelle der rechtsanwaltschaft

14.06.2016

Im Jahr 2015 sind ca. 1.000 Anträge auf Schlichtung
gestellt worden. Die Anzahl der Schlichtungsvorschlä-
ge konnte um ca. 10 % erhöht werden. Auch die An-
nahmequote der unterbreiteten Schlichtungsvorschlä-
ge ist um ca. 10 % gestiegen. 
Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft hat die
seit dem 1. April 2016 geltenden Fristen des Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) zur Bearbeitung
von Schlichtungsanträgen bereits im Jahr 2015 ange-
wandt und eingehalten. Dabei handelt es sich um eine
3-Wochen-Frist zur Ablehnung eines Schlichtungsver-
fahrens und eine 90-Tage-Frist für die Unterbreitung
eines Schlichtungsvorschlages. 
Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft ver-
mittelt seit dem 1. Januar 2011 bei Streitigkeiten über
das Rechtsanwaltshonorar und / oder Schadensersatz-
ansprüche wegen vermeintlicher Schlechtleistung zwi-
schen Rechtsanwälten und ihren (ehemaligen) Man-

danten. Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft
ist seit dem 1. April 2016 per Gesetz eine anerkannte
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbrau-
cher-streitbeilegungsgesetzes (VSBG). 
Im Tätigkeitsbericht 2015 werden neben den statisti-
schen Angaben zu den Antrags-eingängen, abgelehn-
ten Anträgen, Schlichtungsvorschlägen und der durch-
schnittlichen Verfahrensdauer typische Fallkonstella-
tionen benannt, die häufig Anlass für ein Schlich-
tungsverfahren boten. Dazu werden aus Sicht der
Schlichtungsstelle Empfehlungen zur Vermeidung
derartiger Streitigkeiten (Hinweise für Rechtsanwälte
und für Mandanten) gegeben. Ferner werden einige
Schlichtungsfälle anonymisiert geschildert. 

Unter http://schlichtungsstelle-der-rechtsanwalt-
schaft.de/sites/default/files/tb_2015.pdf steht unser
Tätigkeitsbericht 2015 zum Download bereit.

neue Satzung der Schlichtungsstelle der rechtsanwaltschaft 
am 1. Juli 2016 in Kraft getreten

Die Satzung der Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-
schaft wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2016 geändert. 
Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft ver-
mittelt nunmehr vermögensrechtliche Streitigkeiten
zwischen Mandanten und ihren (ehemaligen) Rechts-
anwälten bis zu einem Wert von 50.000 Euro. Dabei
handelt es sich um Streitigkeiten über das Rechtsan-
waltshonorar und/oder Schadensersatzansprüche
wegen vermeintlicher Schlechtleistung. Vor Inkrafttre-
ten der neuen Satzung war die Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft nur für Streitigkeiten bis zu einem
Wert von 15.000 Euro zuständig. 
Seit dem 1. April 2016 ist die Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft per Gesetz eine anerkannte Ver-
braucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucher-
streitbeilegungsgesetzes. 
Die neue Satzung der Schlichtungsstelle wurde in er-
ster Linie an das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
angepasst. Dabei handelte es sich mehr um strukturel-
le und redaktionelle Änderungen als um inhaltliche

Änderungen. Insbesondere die Gründe für die Ableh-
nung der Durchführung eines Schlichtungsverfahrens
wurden in Anlehnung an das Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz (§ 14 VSBG) erweitert und geändert. Das
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz unterscheidet nicht
zwischen Unzulässigkeit des Verfahrens und der Mög-
lichkeit der Ablehnung der Durchführung des Schlich-
tungsverfahrens – anders als die bisherige Satzung der
Schlichtungsstelle, in der Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen einerseits und Ablehnungsgründe andererseits ge-
nannt waren. Die meisten in der Satzung der Schlich-
tungsstelle genannten bisherigen Unzulässigkeitsgrün-
de sind im Verbraucherstreitbeilegungsgesetz als Ab-
lehnungsgründe genannt. Die Satzung wurde entspre-
chend angepasst, so dass in der neuen Satzung nur
noch von Ablehnungsgründen die Rede ist. 
Die neue Satzung finden Sie auf unserer Website unter
http://www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwalt-
schaft.de/sites/default/files/satzung_ab_010716.pdf.
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Soldan institut publiziert Studie
„anwaltstätigkeit der gegenwart –
Buch gibt einblick in das innenleben deutscher Kanzleien

(Köln) – Eine aktuelle Untersuchung des Soldan Insti-
tuts gewährt interessante Einblicke in das Innenleben
deutscher Kanzleien. Die Kölner Berufsforscher ha-
ben die Charakteristika von Rechtsanwälten und
Kanzleien detailliert analysiert und in 31 einzelne
Themen untergliedert. So geht aus der Befragung von
rund 1.600 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten
unter anderem hervor, dass mittlerweile zwei Drittel
diesen Beruf gemeinsam mit Berufskollegen ausüben;
nur noch ein Drittel praktiziert als Einzelanwalt. Aus-
führlich beschäftigt sich die Studie mit den Kanzleien
in Deutschland: Danach sind die meisten in verschie-
denen Rechtsgebieten tätig, die fachlich von unter-
schiedlich spezialisierten Rechtsanwälten abgedeckt
werden. Generalistisch ausgerichtete Kanzleien sind
dagegen deutlich seltener anzutreffen. Die geringste
Verbreitung haben Kanzleien, die auf eine oder meh-
rere Zielgruppen spezialisiert sind und deren typischen
Rechtsprobleme aus verschiedenen Rechtsgebieten
bearbeiten. „Auffällig ist, dass sich bei den Berufsträ-
gern ein Wandel weg vom generalistisch tätigen
Rechtsanwalt hin zum Spezialisten vollzogen hat, bei
den Kanzleien diese Entwicklung jedoch nicht in ver-
gleichbarer Form stattgefunden hat“, beobachtet Sol-
dan-Instituts-Direktor Prof. Dr. Matthias Kilian. Die
Ergebnisse der Studie haben die Kölner Berufsfor-

scher in dem mehr als 300 Seiten umfassenden Buch
“Anwaltstätigkeit der Gegenwart” zusammengefasst
und stellen es auf dem 67. Deutschen Anwaltstag in
Berlin vor.  Desweiteren geht aus der Untersuchung
hervor,  dass die Hälfte  der Mandanten in deutschen
Anwaltskanzleien Verbraucher sind, Unternehmens-
mandanten folgen mit 42 Prozent. Nur ein geringer
Teil (8 Prozent) kommt aus Organisationen, Verbän-
den oder der öffentlichen Hand. Die Bedeutung von
Stammkunden, die die Kanzlei fortlaufend mandatie-
ren oder immer wieder neue Mandate erteilen, ist nach
den Erkenntnissen der Studie erheblich: Ein Viertel
der Rechtsanwälte betreut zu mindestens 70 Prozent
Stammmandanten, etwas mehr als die Hälfte hat zu 50
Prozent oder mehr Stammmandanten. Dabei kommt
dem Zivilrecht in der Beratungspraxis die größte Be-
deutung zu: Nur 15 Prozent der Studien-Teilnehmer
benennen das Strafrecht, 10 Prozent das Sozialrecht, 9
Prozent das Verwaltungsrecht und 7 Prozent das (Bi-
lanz- und) Steuerrecht als wichtigste nicht-zivilrechtli-
che Tätigkeitsschwerpunkte.
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Soldan institut: Vorgeschlagene reformen
des Berufsrechts entsprechen überwiegend
den Wünschen der anwältinnen und anwälte

(Köln/Berlin) – Die vom Bundesministerium für Jus-
tiz und Verbraucherschutz (BMJV) jüngst vorgeschla-
genen Reformen des anwaltlichen Berufsrechts kön-
nen auf breite Zustimmung der Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte hoffen. Dies belegen empirische
Erhebungen des Soldan Instituts, auf welche die Köl-
ner Forschungseinrichtung aus Anlass der 67. Deut-
schen Anwaltstags in Berlin hinweist.
86 % der Rechtsanwälte halten es für sinnvoll, künftig
von neu zugelassenen Robenträgern den Nachweis
von Kenntnisssen des anwaltlichen Berufsrechts zu
verlangen. Ein Reformvorschlag des BMJV sieht vor,
dass junge Rechtsanwälte spätestens ein Jahr nach Zu-
lassung den Besuch eines mindestens zehnstündigen
Berufsrechtskurses belegen müssen. Mehr als ein Drit-
tel der Rechtsanwälte plädiert sogar für einen größeren
zeitlichen Umfang. „In einer früheren Studie haben
72 Prozent aller Rechtsanwälte selbstkritisch einge-
räumt, dass ihre Berufsrechtskenntnisse beim Berufs-
einstieg unzureichend waren. Es ist daher folgerichig
und lange überfällig, dass der Gesetzgeber sich inter-
nationalen Standards anpasst,“ erklärt der Direktor des
Soldan Instituts Prof. Dr. Matthias Kilian. 
Auf große Akzeptanz stößt auch der Vorschlag des Mi-
nisteriums, bei Vorstandswahlen der Rechtsanwalts-
kammern künftig Briefwahl zu ermöglichen. Hier-
durch soll die demokratische Legitmation der Kam-
mervorstände verbessert werden, da Kammerver-
sammlungen, in denen die Wahlen bislang stattfinden,
traditionell nur schwach besucht sind. 69 Prozent der
Rechtsanwälte, die bislang nicht an Kammerversamm-
lungen teilnehmen, haben in einer Befragung des Sol-
dan Instituts mitgeteilt, bei Einführung der Briefwahl
künftig von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. In-
stitutsdirektor Kilian weist darauf hin, dass dies zu
Umbrüchen in den Vorständen und Präsidien der Kam-
mern führen kann. „Auch wenn abzuwarten bleibt,
wieviele Anwälte am Ende tatsächlich wählen - in Fol-

ge der Einführung der Briefwahl würden sich nach un-
seren Erhebungen deutlich mehr jüngere Rechtsanwäl-
te und mehr Kollegen aus dem ländlichen Raum an
den Wahlen beteiligen. Sie bevorzugen möglicher-
weise andere Kandidaten als die Rechtsanwälte, die
bislang das Gros der aktiv an Wahlen teilnehmenden
Anwälte ausmachen“, so Kilian.
Verständnis zeigen die Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte auch für den Vorschlag des BMJV, eine kon-
trollierte und sanktionierbare Fortbildungspflicht ein-
zuführen. So wünschen sich nur 20 Prozent der Be-
fragten, dass es bei dem bislang faktisch beliebigen
Umfang der Fortbildung bleibt. Im Mittel können sich
die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit einer
jährlichen Fortbildungspflicht von 28,8 Stunden an-
freunden. “Da sich eine große Mehrheit der Anwalt-
schaft bereits heute freiwillig in diesem Umfang fort-
bildet, ist dieses Meinungsbild nur auf den ersten
Blick überraschend”, so Kilian weiter.
Auf eher geringe Zustimmung stößt dagegen der wei-
tere Vorschlag des Ministeriums, dass Rechtsanwalts-
kammern künftig Verstöße gegen die Fortbildungs-
pflicht mit einer Geldbuße bis zu 2.000 EUR ahnden
dürfen. Bislang können die Kammern Berufspflicht-
verstöße ihrer Mitglieder nur mit missbilligenden Be-
lehrungen oder Rügen sanktionieren, während Geld-
bußen den Anwaltsgerichten vorbehalten sind. Ledig-
lich 33 Prozent der Rechtsanwälte würden es begrü-
ßen, wenn die Sanktionsmöglichkeiten der Kammern
ausgeweitet würden. Allerdings zielt der aktuelle Re-
formvorschlag lediglich darauf, Verstöße gegen die
Fortbildungspflicht, nicht aber beliebige Berufs-
pflichtverstößen mit Geldbuße ahnden zu können.
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Studentische rechtsberatung –
unerwünschte Konkurrenz für rechtsanwälte?

(Köln/Berlin) 35 der 39 juristischen Fakultäten in
Deutschland  verfügen mittlerweile über so genannte
„law clinics“. Nach diesem erstmals in den USA eta-
blierten Ausbildungskonzept wenden Studierende
nach entsprechender Schulung ihre juristischen Kennt-
nisse in der Praxis an und beraten Rechtssuchende in
der Universität oder in kooperierenden Einrichtungen.
Auf diese Weise sollen den Studierenden praxisnah
Kompetenzen etwa im Bereich Gesprächsführung,
Rhetorik oder Verhandlungsmanagement vermittelt
werden. Während bis zur Reform des Rechtsdienst-
leistungsrechts law clinics in Deutschland in einer
rechtlichen Grauzone agierten, sind sie nun zulässig,
solange die studentischen Rechtsberater von Volljuris-
ten hinreichend angeleitet und überwacht werden.
Typisch für die law clinics ist, dass sie nur geringwer-
tige Streitigkeiten mit einem Wert von maximal eini-
gen wenigen Hundert Euro annehmen – zum Teil mit
Blick auf das dann geringe Haftungsrisiko, zum Teil,
um unerwünschten Wettbewerb mit Rechtsanwälten
zu vermeiden. Diese Selbstbeschränkung dürfte ein
Grund dafür sein, dass mit 90 % die große Mehrheit
der Rechtsanwälte die Aktivitäten der law clinics bis-
her nicht wahrgenommen hat. Das geht aus einer
Untersuchung des Soldan Instituts hervor, die die Köl-
ner Forschungseinrichtung auf dem Deutschen An-
waltstag in Berlin vorgestellt hat. “Die law clinic-Sze-
ne entwickelt sich dynamisch und professionalisiert
sich, so dass durchaus Konfliktpotenzial vorhanden
ist”, stellt Institutsleiter Prof. Dr. Matthias Kilian fest.
Deutschlandweit sind nach der Untersuchung des Sol-
dan Instituts zwei Konzepte etwa gleichrangig vertre-
ten: Zum einen law clinics, die ein breites Spektrum
von Rechtsgebieten abdecken und häufig nur einzelne

Rechtsgebiete, insbesondere das Straf- und Steuer-
recht, ausschließen, zum anderen solche Beratungsan-
gebote, die sich auf ein Rechtsgebiet beschränken und
bestimmte Zielgruppen in den Blick nehmen. Hier hat
die Flüchtlingskrise dazu geführt, dass es mittlerweile
an einem Drittel aller Jurafakultäten so genannte „Re-
fugee Law Clinics“ gibt, von denen viele erst in 2015
oder 2016 eingerichtet wurden. 
Auffällig ist, dass law clinics häufig von wirtschafts-
beratenden Großkanzleien gesponsert werden.  Von
den  Aktivitäten der studentischen Rechtsberatung
fühlen sich hingegen primär generalistisch tätige Ein-
zelanwälte betroffen, die im Privatkundengeschäft ak-
tiv sind. Nach Erkenntnissen des Soldan Instituts sind
das mehr als zwei Drittel der Befragten aus der noch
kleinen Teilgruppe der Anwälte, die die Aktivitäten
der law clinics wahrnehmen. Die Vermarktung von
law clinics als „studentische Rechtsberatung“ leistet
nach Einschätzung von Institutsdirektor Kilian dieser
Wahrnehmung als “unerwünschte Konkurrenz” weiter
Vorschub: „Leider wird bei uns in Deutschland bislang
das edukative Element von law clinics nicht hinrei-
chend betont, so dass schnell der Eindruck entsteht, es
handele sich um reine Rechtsdienstleistungsangebote.
Unser Ausbildungssystem mit dem Endziel juristi-
sches Staatsexamen ist hier Teil des Problems, weil es
eine fachlich sinnvolle und für Studierende attraktive
Integration von law clinics in universitäre Ausbil-
dungsgänge sehr erschwert.“



KammermitteilungKammermitteilung

32 Rechtsanwaltskammer September 2016

Personalnachrichten

Neuzulassungen
vom 22.05.2016 bis 10.08.2016

Gaus, Anne Charlotte Braunschweig
Kolla, Sebastian Olaf Braunschweig
Schubert, Katharina Braunschweig
Schütz, Kirsten Braunschweig
Schuhmann, Alexander Felix Thomas Braunschweig
Segler, Christine Braunschweig
Brinkmann, Malte Seesen
EVENTUS GmbH Rechtsanwaltsgesell-
schaft Rechtsanwälte und Steuerberater Wolfenbüttel
BETZ Rechtsanwalts- und Steuerbe-
ratungsgesellschaft mbH Göttingen
Borchert, Hans-Ulrich Göttingen
Radschunat, Lisa Göttingen
Schneider, Kathleen Göttingen
Prang, Jana Moringen

Korrektur:
In der Ausgabe 2/2016 der Kammermitteilung wurde verse-
hentlich Herr Rechtsanwalt Peter Piontek als Neuzulassung ge-
nannt. Richtig ist Herr Philipp Piontek aus Bad Harzburg.

Wir bitten für das Versehen um Entschuldigung.

Löschungen
vom 22.05.2016 bis 10.08.2016

Dahm, Annika Braunschweig
Ebeling, Albrecht Braunschweig
Eitel, Philip Braunschweig
Erdei, Timea-Beatrix Braunschweig
Katechakis, Evangelos Braunschweig
Klöhn, Michael Braunschweig
Madani, Pejman Braunschweig
Meier, Katharina Braunschweig
Pabst, Olivia Braunschweig 
Rosenkranz, Maximilian Braunschweig
Baronin von Schilling, Sandra Braunschweig
Voigt, Oliver Braunschweig
Zacieczki, Roland Braunschweig
Albrecht, Michael Wolfsburg
Franzkowiak, Meike Wolfsburg
Harneid, Theodor Wolfsburg
Grant, Sabrina Göttingen
HSBM Rechtsanwaltgesellschaft Göttingen
Hoefer, Detlef Göttingen
Jendral, Marlene Göttingen
von Mallinckrodt, Christina Göttingen
Quentin, Oliver Hann. Münden 
Quentin-Rosaenz, Eduviges Hann. Münden
Büge, Lars Christian Moringen

Syndikusrechtsanwaltszulassungen
vom 22.05.2016 bis 10.08.2016

Dr. Leitzke, Claus Berlin
Kolodzik, Alexander Berlin
Dr. Vogt, Jürgen Berlin 
Bodenburg, Viola Bieligheim-Bissingen
Dr. Badtke, Ann-Christin Braunschweig
Dr. Bierich, Andreas Braunschweig
Heider, Henrik Braunschweig
von Kaehne, Natalie Braunschweig
Klein, Sascha Braunschweig
Kemper, Kathrin Braunschweig
Kottas, Jakob Braunschweig
Dr. Lerch, Dirk Braunschweig
Ritzheimer, Kristina Braunschweig
Shahswar, Mustafa Braunschweig
Straub, Wolfgang Braunschweig
Dr. Thumann, Uwe Braunschweig
Wiegand, Simona Braunschweig
Thums, Regina Duderstadt
Häußermann, Christoph Einbeck
Mitzkewitz, René Einbeck
Wegener, Sarah Einbeck
Wieczorek, Sophie Einbeck
Klein, Andreas Erfurt
Artelt, Jens Göttingen
Becker, Lutz Göttingen 
Hampe, Christoph Grasbrunn
Dr. Häußermann, Ruth Göttingen
Dr. Kleinke, Sylvie Franziska Göttingen
Rauch, Florian Göttingen
Sebastian, Katrin Göttingen
Millotat, Eike Henriette Hannover
Rodek, Matthias Hannover 
Sielhorst, Stephan Hardegsen
Bachmann, Gabriele Harsewinkel
Brundirs, Maximilian Helmstedt
Zingler, Cornelia Helmstedt
Glatzel, Hendrik Kassel
Böker, Susanne Magdeburg 
Raschdorff, Marcus München
Vogt, Maja Osterode
Behder, Michaela Salzgitter
Hilpert, Bernhard Salzgitter
Jitschin, Nicole Salzgitter
Dr. Biermann, Frank Sankt Andreasberg
Berbalk, Marcus Wolfsburg
Brand, Silke Karin Wolfsburg
Cichy, Markus Wolfsburg
Damerau, Frauke Wolfsburg
Dettmann, Roman Wolfsburg
Duckwitz, Eike Wolfsburg
Funke, Dominik Wolfsburg
Dr. Herrmann-Strobelt, Yvonne Wolfsburg
Hofemeier, Isabell Wolfsburg
Dr. Holst, Berend Wolfsburg
Köbernik, Nina Wolfsburg
Dr. Oppermann, Klaus Wolfsburg
Pieper, Eckhard Wolfsburg
Dr. Raber, Hans Georg Wolfsburg
Baronin von Schilling, Sandra Wolfsburg
Schmidt, Torben Wolfsburg
Steinkamp, Julia Wolfsburg
Sturm, Gernot Wolfsburg
Wilkening, Thomas Wolfsburg
Dr. Wilkens, Elisabeth Wolfsburg
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Anderweitige Zulassungen
vom 22.05.2016 bis 10.08.2016

Stolze, Jenny-Katrin Braunschweig
Axmann, Katja Helmstedt
Quaß, Claudia Lehre
Ballhaus, Lotta Göttingen
Ulmer, Detlef Göttingen

Neue Fachanwaltszulassungen
Familienrecht:
Frau Rechtsanwältin Petra Schaeffer aus Braunschweig

mit Urkunde vom 29.06.2016
Frau Rechtsanwältin Vera Krug von Einem aus Jühnde

mit Urkunde vom 01.07.2016

Gewerblicher Rechtsschutz:
Herrn Rechtsanwalt Moritz Wille aus Braunschweig

mit Urkunde vom 27.07.2016

Rechtsanwälte/innen:

40 Jahre
Frau Rechtsanwältin Ulrike Schmidt-Glawatz aus Göttingen ist
seit Juni 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Jörn Backhaus aus Braunschweig
ist seit Juni 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Jochen Duderstadt aus Northeim ist
seit Juni 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Peter Igelbusch aus Braunschweig ist seit Juni
1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Helmut Rafael Meyer aus Einbeck ist seit Juni
1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und  Notar Claus Wille aus Braunschweig ist
seit Juli 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Harald Binroth aus Königslutter ist
seit August 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Jens Vollmer aus Braunschweig ist
seit August 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Michael Wielgoß aus Salzgitter ist
seit September 1976 zugelassen.

30 Jahre
Frau Rechtsanwältin und Notarin Heike Luers aus Salzgitter ist
seit Juni 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Johannes-Michael Kurz aus Bovenden ist seit
Juni 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Wolfgang Jacobi, kanzleisitzbefreit, ist seit
Juni 1986 zugelassen.
Frau Rechtsanwältin Dagmar Kramm aus Bad Gandersheim ist
seit Juli 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Wolfgang Breyer aus Braunschweig ist seit
August 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Hartmut Jonczyk aus Wolfsburg ist
seit August 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Ralf Mühlberg aus Göttingen ist
seit August 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Andreas Dobrikow aus Osterode ist
seit September 1986 zugelassen.

Jubiläen
Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig gratuliert allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den Anwaltsbüros, die in den zurückliegenden Monaten auf eine besonders langjährige Tätigkeit zurückblicken kön-
nen.

Mitarbeiter/innen

Jubiläen Appelhagen Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB
10 Jahre
Frau Tanja Meier (Eintritt 15.05.2006)
Frau Elke Diederichs (Eintritt: 13.09.2006)
20 Jahre
Frau Sandra Sachsenweger-Kostka (Eintritt 01.08.1996)
25 Jahre
Frau Nicole Pape (Eintritt 01.08.1991)
30 Jahre
Frau Dunja Wittekop (Eintritt 01.07.1986)
35 Jahre
Frau Ulrike Schlösser (Eintritt 16.09.1981)
Die Appelhagen Partnerschaft gratuliert den genannten Jubilarin-
nen zum mehrjährigen Dienstjubiläum. Mit ihrem Fachwissen
und Engagement tragen sie seit ihrem Eintritt zum Erfolg des
Unternehmens bei. Dieses bedankt sich ganz herzlich für die lan-
ge, gute und außerordentlich angenehme Zusammenarbeit und
freut sich auf die weitere gemeinsame Zukunft!

45jähriges Jubiläum im Anwaltsbüro in Greene
Seit nunmehr 45 Jahren ist Frau Martina Kaffeya in der von
Herrn Rechtsanwalt und Notar Stichnoth in Greene im Jahre 1966
gegründeten und von Herrn Rechtsanwalt und Notar Michael
Markowsky sowie Herrn Rechtsanwalt Volker Stierling fortge-
führten Notariats- und Anwaltskanzlei tätig.
Frau Kaffeya hatte am 01.08.1971 ihre Ausbildung zur Rechtsan-
walts- und Notargehilfin begonnen und war nach erfolgreichem
Abschluss in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen worden.
Seither gehört Frau Kaffeya zum "Inventar" der Kanzlei und setzt
sich mit unermüdlicher Kraft und Temperament für die Belange
des Büros und auch die für Belange der rechtsuchenden Bevölke-
rung ein.
Sie hat damit einen wesentlichen Teil zum Bestand der Kanzlei
beigetragen. Die Kanzleiinhaber und Mitarbeiter freuen sich,
Frau Kaffeya in ihren Reihen zu haben und begrüßen es sehr, dass
Sie auch weiterhin mit ihrem Einsatz und als Leiterin der Anmel-
dung in dem gekonnten Umgang mit den Mandanten der Kanzlei
zur Verfügung steht.
Für die bisher geleistete und vertrauensvolle Zusammenarbeit be-
dankt sich die Kanzlei ganz herzlich bei ihr und freut sich auf
eine weitere gemeinsame Zukunft.
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Seminare/Fortbildungen

Auch in der zweiten Jahreshälfte bietet die Rechtsanwaltskammer Braunschweig wieder Fortbildungs- und Fachanwaltsse-
minare an. Die aktuellen Veranstaltungstermine sowie das Anmeldeformular finden Sie als Einleger in der Kammermitteilung
oder auf unserer Internetseite www.rak-braunschweig.de unter der Rubrik „Mitglieder/Fortbildung und Termine“.

Bitte merken Sie sich bereits jetzt folgende Termine vor:

28.09.2016 Verkehrsrecht: Aktuelle Rechtsprechung
13:00 – 19:00 Uhr Referent: Bernd Schöning,

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht

19.10.2016 1. Braunschweiger Strafrechtsgespräche – Teil 3
13:30 – 19:00 Uhr Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht

21.10.2016 Arzthaftungsrecht: Aktuelle Rechtsprechung
13:00 – 18:30 Uhr Referent: Vors. Richter am Oberlandesgericht Schleswig-Holstein

Wolfgang Frahm
Anerkennung gem. § 15 FAO für Medizinrecht

26.10.2016 Aktuelles zur steuerlichen Behandlung der privaten Alters
13:30 – 19:00 Uhr u. Risikovorsorge und Vermögensübertragungen

Referent: Rudolf Jung, Dipl. Finanzwirt
Anerkennung gem. § 15 FAO Steuerrecht

02.11.2016 Erbrecht bei Trennung und Scheidung
13:30 – 19:00 Uhr Wiederholungsseminar wegen großer Nachfrage

Referent: Prof. Dr. Maximilian Zimmer, Notar in Wernigerode
Anerkennung gem. § 15 FAO für Erbrecht und Familienrecht

09.11.2016 Bauträgerrecht, insbesondere AGB-Kontrolle
13:30 – 19:00 Uhr Referent: Dr. Dirk Winkler, Rechtsanwalt und Notar in Braunschweig

Fachanwalt  für Bau- und Architektenrecht
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht
Anerkennung gem. § 15 FAO für Bau- und Architektenrecht

16.11.2016 WEG-Recht, Teilungserklärung und
13:30 – 19:00 Uhr Gemeinschaftsordnung aus Sicht des Vertragsgestalters

Referent: Dr. Dirk Winkler, Rechtsanwalt und Notar in Braunschweig
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht
Anerkennung gem. § 15 FAO für Miet- und WEG-Recht

23.11.2016 Rund um den Führerschein, Verkehrsstrafrecht, 
13:00 – 19:00 Uhr Verkehrsordnungswidrigkeitsrecht, Fahrererlaubnisrecht

Referent: Bernd Schöning,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht und Strafrecht

22.03.2017 Aktuelle Rechtsprechung zum Kfz-Kaufrecht
13:00 – 19:00 Uhr Referent: Bernd Schöning,

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht und Strafrecht

Veranstaltungen
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Am 11.11.2016 bietet das DAI Fachinstitut für Kanzleimanagement in Zusammen-
arbeit mit der Rechtsanwaltskammer in Brauschweig eine Fortbildungsveranstal-
tung zum Thema „beA – So geht�s!“ an. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte
dem abgedruckten Flyer.

1. Braunschweiger Strafrechtsgespräche
Am 19. Oktober 2016 soll der dritte Teil unserer Strafrechtsgespräche stattfinden. Die ersten beiden Veranstaltungen am
03.02. und am 04.05.2016 waren gut besucht und die Kollegen waren mit dieser Form der Fortbildung überwiegend sehr
zufrieden. Bereits die zweite Veranstaltung war ausgebucht und durch die Beteiligung von Vertretern der Steuerfahndung,
der Staatsanwaltschaft Braunschweig und des Landgerichts Braunschweig war die Veranstaltung durch interessante Ge-
spräche geprägt.  Auch für die 3. Veranstaltung in diesem Jahr sollen jeweils 5 Personen, die im Strafrecht tätig sind, jeder
einen Vortrag zu einem aktuellen strafrechtlichen Thema vorbereiten. Das Thema soll dann in etwa einer Stunde besprochen
werden. 

Es haben sich im Rahmen der Vorbereitung schon einige Kollegen gemeldet, die die Veranstaltungen mit gestalten wollen.

Wir suchen aber noch interessierte Kollegen, die sich ebenfalls beteiligen wollen und bitten diese, sich
bei der Geschäftsstelle zu melden per Mail unter cschulze@rak-braunschweig.de oder telefonisch
0531/12335-15.   

Es können aber auch Kollegen an den Seminaren teilnehmen, die selbst keinen Vortrag vorbereiten. Während die vortra-
genden Kollegen keinen Kostenbeitrag zu leisten haben, sollen diejenigen, die nur teilnehmen, einen Kostenbetrag in Höhe
von 40,00 EUR bezahlen. Das Seminar findet im Seminarraum der Rechtsanwaltskammer am Lessingplatz 1 in Braun-
schweig statt. 

Sobald die Planungen abgeschlossen sind, können Sie die Referenten und die Themen unserer Homepage entnehmen.

Rechtsanwaltskammer September 2016 35

KammermitteilungKammermitteilung



Rechtsanwaltskammer September 201636

KammermitteilungKammermitteilung

Die ReNoPat-AV
"Auch wir Ausbilder mu� ssen lernen und umdenken"
Termin: 14. September 2016

13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Ort: Rechtsanwaltskammer Braunschweig,

Lessingplatz 1, 38100 Braunschweig
Dozentin: Rechtsfachwirtin Ronja Tietje, Bremen

In diesem Jahr finden die ersten Prüfungen nach der ReNoPat-AV statt. Die ReNo-Pat hat seit Inkrafttreten auch
Auswirkungen auf die praktische Ausbildung in der Kanzlei und nicht nur in der Schule. Wir möchten daher die neu-
en Ausbildungsinhalte der nunmehr seit einem Jahr in Kraft getretenen ReNoPat-AV, hier insbesondere

- die Mandanten- und Beteiligtenbetreuung
- die Büro- und Arbeitsorganisation
- der Gesetze und Verordnungen in der Rechtspflege
- den erhöhter Zeitanteil im Bereich Notariat in der Ausbildung zur ReNo-Fachangestellten
- und die englische Sprache als Bestandteil der kanzleiseitigen Ausbildung

nahe bringen. Es werden in der Veranstaltung die einzelnen Inhalte aus der Anlage zum Ausbildungsrahmenplan vor-
gestellt und Vorschläge unterbreitet, wie diese Inhalte in der kanzleiseitigen Ausbildung eingebaut werden könnten.
Des Weiteren gibt es in der Veranstaltung einen Ausblick auf den Ablauf und der Gewichtung der Abschlussprüfung
nach der neuen Ausbildungsverordnung.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Rechtsanwälte und Notare, die in der Kanzlei ausbilden bzw. an diejenigen
Kollegen und Kolleginnen, die in der Kanzlei die Ausbildung unserer zukünftigen Fachkräfte leiten.

Seminargebühr: EUR 65,00

Die Seminargebühr ist zu überweisen an: Deutsche Bank IBAN DE63 2707 0024 0470 177700 Bitte Seminar-Nr. 05/16 angeben

Wir bitten um kurzfristige Anmeldung:

(  ) Ich melde mich zu der Veranstaltung verbindlich an.

Reno Braunschweig e.V. Name Teilnehmer:
Görlitzer Str. 5, 38159 Vechelde
FAX: 04453 9850274 Anschrift (Privatanschrift -bitte unbedingt angeben):
Tel: 0170-3414273
Email: k.menninga@reno-braunschweig.de

Stempel Büro:
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Der Deutsche Arbeitsgerichtsverband e.V.
lädt ein zur

Ortstagung Hannover
am 22.09.2016 von 14.00 bis ca. 19.00 Uhr

an der Juristischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover
Königsworther Platz 1, 30167 Hannover

Gebäude VII (Hörsaal-Gebäude Conti Campus), Hörsaal 201 (1. Stock)

zum Thema:
Neue Entwicklungen im Arbeitsrecht

Begrüßung Wilhelm Mestwerdt 14.00 - 14.15 Uhr
Präsident des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen

Grußwort N.N., 14.15 - 14.30 Uhr
Justizministerium des Landes Niedersachsen 

Vortrag Aktuelle Rechtsprechung zum Betriebsu� bergang 14.30 15.30 Uhr
Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Hinrich Vogelsang

Pause 15.30 - 16.00 Uhr

Vortrag Grenzen der werkvertraglichen Gestaltung betrieblicher "Arbeit" - de lege lata 16.00 - 17.00 Uhr
und de lege ferenda
Univ.-Prof. Dr. Olaf Deinert, Georg-August-Universität Göttingen

Vortrag Die werkvertragliche Gestaltung betrieblicher "Arbeit" als Gegenstand tariflicher Regelungen 17.00 - 17.30 Uhr
Rechtsschutzsekretär Lutz Kaiser DGB-Rechtsschutz GmbH
N.N. (Arbeitgeberverbände)

Moderation Prof. Dr. Roland Schwarze, Leibniz Uni versität Hannover

Alle Teilnehmer sind im Anschluss herzlich zum Gedankenaustausch ab 18.00 Uhr
im Rahmen eines Empfangs eingeladen. 

Die Veranstaltung ist öffentlich. Teilnahmegebühren werden nicht erhoben. Bescheinigungen gem. § 15 FAO werden auf Wunsch er-
teilt (Anmeldung im Foyer).

Anreise mit dem Auto
Aus nördlicher Richtung
Wenn Sie über die A7 kommen, verlassen Sie am Dreieck Hannover-Nord die A7 in Richtung Hannover-Nord/Dortmund (A352). Fol-
gen Sie der A352 zur A2. Fahren Sie bei der Abfahrt "HerrenhauseniZentrum" ab auf die B6 (Westschnellweg). Weiter wie bei Anfahrt
aus westlicher und östlicher Richtung.

Aus westlicher und östlicher Richtung
Die Anfahrt mit dem PKW erfolgt über die A2. Fahren Sie bei der Abfahrt "HerrenhauseniZentrum" ab auf die B6 (Westschnellweg).
Nach ca. 8 km biegen Sie an der Ampelkreuzung links auf den Bremer Damm Richtung Zentrum ab. Nach ca. 2 km endet diese Schnell-
straße am Königsworther Platz. Vor sich sehen Sie schräg rechts das Continental-Hochhaus des Universitäts-Standorts Königsworther
Platz.
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Aus su� dlicher Richtung
Wenn Sie aus südlicher Richtung über die A7 kommen, fahren Sie bei der Abfahrt "Hannover-Süd" Richtung Messe auf die B6 (Mes-
seschnellweg) ab. Sobald sie an der Messe vorbeigefahren sind, biegen Sie auf die 865 (Südschnellweg) Richtung Zentrum ab. An der
Ausfahrt "Zentrum" verlassen Sie den Schnellweg und biegen an der Ampel rechts auf die Hildesheimer Straße ab. Die Hildesheimer
Straße endet am City-Ring , auf den Sie links Richtung "Universität I Herrenhäuser Gärten" einbiegen. Sie werden über den Aegidien-
torplatz, den Friedrichswall , das Leibnizufer, die Brühistraße bis zum Königsworther Platz geleitet. Rechterhand sehen Sie nun das
ContinentalHochhaus des Universitäts-Standorts Königsworther Platz.

Parkmöglichkeiten
Auf dem Conti-Campus befindet sich eine zweistöckige Tiefgarage (ausreichende Parkkapazität wahrscheinlich , aber nicht garan-
tiert). Zufahrt zum Campus von der Brühistraße, Orientierungspunkt "Conti-Hochhaus". Beim Pförtner auf "Arbeitsgerichtsverband"
verweisen.

Auf dem Campus bitte Schritttempo!

Öffentliche Verkehrsmittel
Die Juristische Fakultät ist gut mit Öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
• Die Haltestelle "Königsworther Platz" liegt unmittelbar am Campus und wird von den Stadtbahnlinien 4 und 5 sowie den Ring-

buslinien 100 und 200 angefahren.
• Die Haltestelle "Christuskirche" ist wenige Gehminuten vom Campus entfernt und wird von den Stadtbahnlinien 6 und 11 bedient.
• Vom Hauptbahnhof benutzen Sie bitte die Stadtbahnlinien 1, 2 oder 8 bis zur Haltestelle "Kröpcke" oder gehen Sie zu Fuß dorthin

(ca. 5 Minuten). Von dort können Sie alle Stadtbahnlinien wie oben beschrieben nutzen. Da auch beim Umsteigen nur drei Halte-
stellen passiert werden, können Sie das Kurzstreckenticket benutzen.



KammermitteilungKammermitteilung

39Rechtsanwaltskammer September 2016



KammermitteilungKammermitteilung

40 Rechtsanwaltskammer September 2016



KammermitteilungKammermitteilung

41Rechtsanwaltskammer September 2016



KammermitteilungKammermitteilung

42 Rechtsanwaltskammer September 2016



KammermitteilungKammermitteilung

43Rechtsanwaltskammer September 2016




